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Infomaterial 
bestellen

Die Veranstaltungsreihe „Arzt-
Patienten-Forum – Gesundheit im 
Gespräch“ ist in das Sommerse-
mester 2019 gestartet. Niederge-
lassene Ärzte und Psychotherapeu-
ten informieren in über 100 
Veranstaltungen über Gesundheits-
themen aller Art. Das Programm 
bietet Vortragsveranstaltungen zu 
Krankheitsbildern wie Wechsel-
jahre, Borreliose, Schilddrüsener-
krankungen, Kopfschmerz oder 
Schwindel.

Wenn Sie Ihre Patienten auf die 
Veranstaltungsreihe aufmerksam 
machen wollen, bestellen Sie bei 
der KVBW Plakate und Flyer für 
die Praxis. Über die KVBW-Web-
site kann die Bestell-PDF herun-
tergeladen, am Monitor ausgefüllt 
und gleich per Knopfdruck als E-
Mail an die KVBW gesendet wer-
den. Die Unterlagen werden in die 
Praxis versandt. 

è Arzt-Patienten-Forum Bestellung:

www.kvbawue.de » 
Praxis » Service » 
Bestellservice » 
Arzt-Patienten-Fo-
rum-Bestellung

Claudia Eisele, 0721 5961-1185
claudia.eisele@kvbawue.de
Maria Emling, 0721 5961-1452
maria.emling@kvbawue.de

Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) soll im Mai kommen

Die unendliche Geschichte
gen auf die Einführung der  
Bürgerversicherung in dieser Le-
gislaturperiode verzichte. Bemer-
kenswert war, dass der Minister 
selbst erklärte, dass die Regelung 
aus seiner Sicht gar keine Wirkung 
entfalten werde, da die Ärzte so-
wieso schon mehr arbeiten würden. 
Bislang galt eigentlich immer die 
Maßgabe, dass man durch ein Ge-
setz etwas ändern wollte. 

Auch die Regelung wird blei-
ben, dass künftig die „grundver-
sorgenden“ Facharztpraxen fünf 
Stunden offene Sprechstunde pro 
Woche anbieten müssen. Ebenso 
wenig wird sich etwas daran än-
dern, dass der Staat stärker ins 
System eingreifen wird. ks

 (Weiter auf Seite 2)

werden sich wohl nicht mehr ver-
ändern. Dazu gehört die 25-Stun-
den-Regel, wonach die Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten 
künftig mindestens 25 Stunden 
Sprechstunde pro Woche für einen 
vollen Versorgungsauftrag anbie-
ten müssen. Die KVen werden 
eine umfangreiche Prüfpflicht ha-
ben, ob ihre Mitglieder dieser Ver-
pflichtung auch nachkommen. 

Bereits bei der Diskussionsver-
anstaltung zwischen Gesundheits-
minister Jens Spahn und Ärzten 
und Psychotherapeuten Ende Ja-
nuar in der KBV hat der Minister 
klargestellt, dass sich daran nichts 
mehr ändern werde. Das sei der 

„Preis“ dafür gewesen, dass die 
SPD in den Koalitionsverhandlun-

In Zeiten der Diskussion um 
das Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG) muss man 
auf vieles gefasst sein. Kurz be-
vor der Gesundheitsausschuss 
des Bundestages seine eigent-
lich abschließende Sitzung ab-
hält und sein Votum für das 
TSVG abgibt, wurden noch ein-
mal 194 Seiten an Änderungs-
anträgen gestellt (!!). 

Zum Drucktermin von ergo 
steht damit noch immer nicht fest, 
wie das Gesetz letztendlich genau 
aussehen wird. Wann das TSVG 
abschließend beraten und verab-
schiedet wird, ist unklar. Gleich-
wohl soll es im Mai in Kraft treten. 
Bis aber die für die Ärzte und Psy-

chotherapeuten entscheidenden 
Regelungen gelten, wird noch ein-
mal Zeit vergehen. Aktuell geht 
die KVBW davon aus, dass im 
August die Änderungen wirksam 
werden. Die Vielzahl der Ände-
rungsanträge zeigt, wie umstritten 
das Gesetz unter den Beteiligten 
ist. Zur Erinnerung: Die erste Fas-
sung ist kurz vor der Sommer-
pause 2018 veröffentlicht worden. 
Innerhalb der Koalition in Berlin, 
sogar innerhalb der Parteien wird 
bis zuletzt heftig über einzelne 
Regelungen gerungen. 

Eckpunkte bleiben

So sehr die Diskussion andau-
ert, eine Reihe von Eckpunkten 

TI-Anbindung 
Jetzt wird es ernst

Nach Protesten der Ärzte hat-
ten die politischen Entscheidungs-
träger ein Einsehen und haben die 
Fristen für die Anbindung an die 
Telematikinfrastruktur (TI) noch 
einmal verlängert. Doch jetzt ist 
es soweit: Bis zum 31. März 2019 
müssen Praxen alle Komponenten 
für die TI-Anbindung verbindlich 
bestellt haben. Dann erfolgen bis 
zum 30. Juni 2019 keine Honorar-
kürzungen. Bis Ende Juni muss die 
Technik installiert sein. 

 (Mehr auf Seite 10)

Mehr Geld ... 
... für Ärzte

Das Förderprogramm „Ziel 
und Zukunft: Wir – die Ärzte und 
Psychotherapeuten in Baden-
Württemberg“ (ZuZ) der KVBW 
gibt es sei gut drei Jahren. Die An-
träge von über 250 Ärzten, Hospi-
tanten und Studierenden sind seit-
dem positiv beschieden worden. 
Doch es könnten noch mehr sein. 
Daher hat die KVBW nun die An-
zahl der Fördergebiete erhöht. 
Ausgewiesen sind jetzt vier Mittel-
bereiche und 50 Gemeinden. 

(Mehr auf Seite 6)

Ressourcen ... 
... effektiver einsetzen

Ärzte müssen in Zeiten des 
Ärztemangels immer mehr und 
immer ältere Patienten versorgen. 
Wo Arztzeit knapp ist, da müssen 
innovative Lösungen her. Welche 
es  in Zukunft geben könnte, da-
mit beschäftigt sich das traditio-
nelle eHealth Forum in Freiburg. 
Auf dem Programm stehen Trends 
zur Digitalisierung in den Arzt-
praxen wie etwa Xperteye, eine 
Datenbrille, die Fernkonsultatio-
nen erlaubt.

(Mehr auf Seite 9)

Gesundheitsminister Dr. Jens Spahn hat sich mit seinem Gesetzesentwurf nur wenig Freunde unter den Ärzten und Psychotherapeuten gemacht. 

Bestens 
informiert sein
Das Nachrichtencenter hat das 

Postfach im KVBW-Mitglieder-
portal abgelöst. Hier empfangen 
Sie auf sicherem elektronischen 
Weg Informationen der KVBW 
schon vor dem offiziellen Postver-
sand. Zum Beispiel werden Sie 
über Ihren aktuellen Honorarbe-
scheid informiert oder erfahren 
sofort, wenn die DMP-Rückmelde-
berichte zur Verfügung stehen. 

Wenn Sie die Funktion „E-
Mail-Benachrichtigung“ nutzen, 
erhalten Sie automatisch eine 
Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse, 
wenn im Nachrichtencenter neue 
Infos vorliegen. Um zum Nach-
richtencenter zu gelangen, klicken 
Sie auf das Briefumschlag-Sym-
bol oben rechts in der Navigati-
onsleiste im Mitgliederportal an. 

Die Online-Übermittlung Ih-
rer persönlichen Nachrichten ge-
nügt höchsten Anforderungen an 
Datenschutz und Datensicherheit.

http://www.kvbawue.de
https://www.kvbw-admin.de/api/download.php?id=3028
https://www.kvbw-admin.de/api/download.php?id=3028


Themen 

GESUNDHEITSPOLITIK
AKTUELL
Ein Müssen gibt es 
nicht 
Missverständnisse über die 
Datenschutzgrundverord-
nung

KVBW - WELT
Gute Erreichbarkeit  
Patienten loben 
Notfallpraxen.

KVBW - WELT
Den Arzt immer im 
Gepäck mit docdirekt
Telemedizinische Behand-
lung ausgeweitet

UNTERNEHMEN PRAXIS
Hilfe für Helfer 
Was tun bei Gewalt in 
Arztpraxen?

UNTERNEHMEN PRAXIS
Praxisabgabe 
Welche Unterlagen man 
wie lange aufbewahren 
muss. 

ARZT UND THERAPEUT
Ärzte arbeiten gern
Junge Ärzte wollen sich 
gerne niederlassen, belegt 
eine Umfrage.

ARZT UND THERAPEUT
Leidende Seele
Schwangere sollen auf 
Depressionen untersucht 
werden.

ARZT UND THERAPEUT
Schöne Grüße aus der 
Praxis
Warum Faxgeräte ein  
großes Sicherheitsrisiko 
darstellen. 

Erstklassige Geburtshilfe
4
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7

10

10

12

13

14

Ärzte verärgert, dass ihnen der Mangel an Terminen für Patienten angelastet wird

Proteste trotz besserer Vergütung
Es ist eine unendliche Ge-

schichte: das Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG). 
Im August könnten die Ände-
rungen schließlich im Alltag 
Anwendung finden. Was sich 
ändern wird, lesen Sie hier. 

Die Länder bekommen, analog 
zu den Patientenvertretern, einen 
Sitz im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Sie werden in den Landes-
ausschüssen stärkeren Einfluss er-
halten und dabei zusätzliche 
Arztsitze unabhängig von der Be-
darfsplanung ausweisen können. 
In den Zulassungsausschüssen 
können die Länder künftig Ein-
fluss nehmen auf Sonderbedarfs-
zulassungen. 

Termine

Die Terminservicestelle (TSS)
wird ausgeweitet, sie wird künftig 
auch taggleiche Akuttermine ver-
mitteln müssen, ebenso werden 
Termine bei Haus- sowie Kinder- 
und Jugendärzten künftig über die 
TSS vermittelt werden. Es bleibt 
bei der Verpflichtung der Haus-
ärzte Facharzttermine bei Dring-

lichkeit für ihre Patienten zu ver-
mitteln. 

Keine Änderungen sind darü-
ber hinaus bei den Regelungen 
zum Zulassungsrecht zu erwarten. 
So wird es künftig möglich sein, 
bei Fachgruppen mit mehreren 
Fachrichtungen Mindestquoten 
einzuführen; ähnlich, wie das 
heute bereits bei den Psychothera-
peuten der Fall ist. Festgelegt wird 
ferner, dass der EBM für die Fach-
ärzte überarbeitet werden und da-
bei eine Degression der techni-
schen Leistungen vorgenommen 
werden soll. Vom Tisch sind die 
Überlegungen, wonach es einen 
gestuften Zugang zur psychothera-
peutischen Versorgung geben soll. 

Vergütung

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hatte sich dafür ge-
rühmt, dass für die zusätzlichen 
Leistungen die Ärzte auch zusätz-
lich und extrabudgetär vergütet 
werden sollen. Im Gesetzentwurf 
ist dafür ein Zuschlagssystem vor-
gesehen, das für die Termine in der 
offenen Sprechstunde, bei Akutbe-
handlungen, die durch die TSS 

vermittelt werden, sowie bei den 
übrigen, über die TSS vermittelten 
Termine eine höhere Vergütung 
enthält. Ebenso sollen die Ärzte 
für Neupatienten mehr Geld als für 
Bestandspatienten bekommen. Die 
Bestimmungen sind jedoch derart 
kompliziert, dass sie in der Praxis 
für den Arzt nicht umsetzbar sind. 
Daher ist dies einer der Punkte, 
über die aktuell noch heftige Aus-
einandersetzungen stattfinden. 

Heftige Proteste

Die Tatsache, dass das Gesetz 
so intensiv diskutiert wird, ist 
auch ein Ergebnis der heftigen 
Proteste aus der Ärzteschaft und 
von Seiten der Psychotherapeuten. 
Davon ist die Koalition überrascht 
worden. Denn eigentlich ist man in 
Berlin davon ausgegangen, dass 
das Gesetz von den Ärzten und 
Psychotherapeuten positiv beglei-
tet werden wird. Schließlich hatte 
die Regierung berechnet, dass 
durch die Regelungen etwa 600 
Millionen mehr Honorar an die 
Ärzte fließen. Minister Spahn hat 
dann auch mehrfach die „Dank-
barkeit“ der Ärzte eingefordert: 

Schließlich sei er es gewesen, der 
eine höhere Vergütung in das Ge-
setz gebracht habe; im Koalitions-
vertrag sei in dieser Hinsicht nichts 
vorgesehen gewesen. 

Dem entgegnet KVBW-Vor-
standsvorsitzender Dr. Norbert 
Metke: „Offensichtlich hat die Po-
litik nicht verstanden, dass die 
Ärzte nicht länger akzeptieren, 
dass der Mangel an Terminen ih-
nen angelastet wird, dass sie sich 
nicht noch weiter in ihre Praxen 
hineinregieren lassen wollen und 
der gesamte Regelungswust auch 
bestehende positive Elemente 
mehr als überlagert.“ Darüber hin-
aus seien Äußerungen führender 
Politiker („Ärzte sind vornehmlich 
auf dem Golfplatz“) nicht förder-
lich, um für das Gesetz zu werben. 

Es bleibt spannend, wie die Re-
gelungen endgültig im Gesetz for-
muliert sein werden. Die KVBW 
wird zeitnah reagieren und ihre 
Mitglieder informieren – unter an-
derem mit Veranstaltungen vor 
Ort. ks

„Die Geburtshilfe in Baden-
Württemberg in Zusammenar-
beit mit den niedergelassenen 
Frauenärzten und den Hebam-
men kann sich sehen lassen.“ 
Das sagte Sozial- und Integrati-
onsminister Manne Lucha vor 
dem Hintergrund der Initiative 
der Bundesregierung um die 
Stärkung der Geburtshilfe.

Der Sozialminister, der Vor-
stand des Berufsverbandes der 
Frauenärzte, der Präsident der 
Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg und der Vorstand der KV-
Baden-Württemberg verwiesen 
gemeinsam auf die Erfolge der 
Maßnahmen um eine gute Versor-
gung in der Geburtshilfe. 

Lucha sagte weiter, die gute 
Versorgung zeige sich ganz kon-
kret anhand der Daten. So sei die 
Säuglingssterblichkeit deutlich ge-
ringer als im Durchschnitt der EU-

Staaten und die Sterblichkeit in 
den ersten Tage nach der Geburt 
beziehungsweise die Zahl der Tot-
geburten weisen niedrige Werte 
auf. „Das zeigt, dass wir eine ex-
zellente medizinische Versorgung 
aufweisen, für die ich den Ärzten 
und den Hebammen nur großes 
Lob aussprechen kann.“ 

Markus Haist, Vorsitzender des 
Berufsverbandes der Frauenärzte 
in Baden-Württemberg, stellte fest: 

„In Baden-Württemberg versorgen 
etwa 1.600 Frauenärzte rund 
100.000 Schwangere. Die Beleg-
ärzte begleiten rund 4.500 Gebur-
ten pro Jahr. Die Niedergelassenen 
arbeiten eng mit Kliniken und 
Hebammen zusammen und kön-
nen so ein engmaschiges Netz an 
Versorgung gewährleisten.“

Für Dr. Norbert Metke, Vor-
stand der Kassenärztlichen Verei-
nigung Baden-Württemberg, steht 
die Aufrechterhaltung der Versor-

gung im Vordergrund. „Wir stehen 
vor der Herausforderung, wie wir 
das heutige Versorgungsniveau 
aufrechterhalten. Bei Ärzten und 
Hebammen haben wir Nachwuchs-
probleme, in einigen Regionen 
sind Gynäkologensitze unbesetzt.“ 
Die KVBW unternehme daher 
zahlreiche Maßnahmen, um die 
ärztliche Versorgung zu stabilisie-
ren. Dazu gehöre das Förderpro-
gramm Ziel und Zukunft (ZuZ), 
bei dem Fördermöglichkeiten auch 
für Frauenärzte bestünden.

Der frühere Präsident der Lan-
desärztekammer Baden-Württem-
berg, Dr. Ulrich Clever, begrüßte 
die Initiative der Bundesregierung, 
beispielsweise bezüglich einer 
Möglichkeit einer akademischen 
Ausbildung von Hebammen, warnte 
aber davor, dass durch diese Maß-
nahme künftig Nicht-Abiturientin-
nen keinen Zugang mehr zu dem 
Beruf haben könnten.  ks 

Gebärende und Säuglinge in Baden-Württemberg bestens versorgt 

 Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

manchmal beginnt trotz guter 
Vorsätze das neue Jahr mit den glei-
chen Problemen, mit denen das alte 
aufgehört hat. Für uns Ärzte sind 
dies die vielen Eingriffe in die Or-
ganisation und Terminvergabe un-
serer Praxis, die mit dem Termin-
service- und Versorgungsgesetz 
(TSVG) auf uns zukommen. Die 
Eckpunkte werden wohl bleiben, 
wie etwa die Regelung zu den 25 
Sprechstunden, die niedergelassene 
Ärzte leisten sollen. Immerhin: 
Bundesgesundheitsminister Spahn 
hat offenbar eingesehen, dass die 
Attraktivität des Arztberufs durch 
die Rahmenbedingungen deutlich 
gelitten hat. In einem Änderungs-
antrag zum TSVG will er die ge-
setzlichen Regelungen der Wirt-
schaf t l ichkeitspr üfung f ü r 
Arzneimittel lockern und so die Re-
gresse deutlich einschränken. Und: 
Das Gesetz verspricht eine bessere 
Vergütung der Honorare. Was aller-
dings unter Ärzten und Psychothe-
rapeuten nicht ganz die erwartete 
positive Reaktion hervorrief. Wa-
rum, lesen Sie auf S. 1 und rechts 
im Artikel.

In diesem Jahr feiert eines unse-
rer Babys ersten Geburtstag. docdi-
rekt, das Telemedizin-Projekt, wird 
ein Jahr alt und wie es sich gehört, 
ist es gewachsen: Als Modellpro-
jekt in Stuttgart und Tuttlingen fing 
es an, nun kann ganz Baden-Würt-
temberg davon profitieren. Mehr 
darüber lesen Sie auf S. 7.   

Zum Jahresbeginn gab es den 
Wechsel an der Spitze der Landes-
ärztekammer. Den langjährigen 
Präsidenten, Dr. Ulrich Clever aus 
Freiburg, mussten wir verabschie-
den. Mit ihm verlässt ein Kollege 
das Amt, der als berufspolitischer 
Partner immer an der Seite der 
KVBW stand. Unter anderem hat er 
mit seinem Engagement für teleme-
dizinische Lösungen maßgeblich 
dazu beigetragen, dass wir docdi-
rekt auf den Weg bringen konnten. 
Dafür sagen wir: Danke! Im Präsi-
dentenamt folgt ihm Dr. Wolfgang 
Miller, Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie aus Leinfel-
den-Echterdingen. Herzlichen 
Glückwunsch und auf eine gute Zu-
sammenarbeit!

Herzlichst Ihre

Dr. Norbert Metke  
Vorstandsvorsitzender  
der KV Baden-Württemberg

Dr. Johannes Fechner 
Stellvertretender Vorsitzender  
der KV Baden-Württemberg
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Kooperation ermöglicht bessere Behandlung.
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Wie die elektronische Datenspeicherung  

auch die Patientendokumentation verändern wird

Alles beisammen

die medizinischen Inhalte der ePA 
entscheiden. 

Kritik zu dieser Entscheidung 
kam schnell: von den Verbänden, 
den Krankenkassen und der Indus-
trie. Doch Thomas Kriedel, KBV-
Vorstandsmitglied konterte: „Wenn 
man Zusammenarbeit und Inter-
operabilität will, ist es sinnvoll, 
dies der KBV zu übertragen, denn 
sie vertritt die niedergelassenen 
Ärzte.“ In deren Praxen laufe über-
wiegend der Datenaustausch, da 
fallen die Daten an und da würden 
sie gebraucht.

Doch auch die Zusammenar-
beit mit den Beteiligten hat der 
Gesetzgeber der KBV ins Pflich-
tenheft geschrieben. „Selbstver-
ständlich werden wir die Expertise 
aus Wissenschaft und Industrie 
einbinden und versuchen, zu ge-
meinsamen Ergebnissen zu kom-
men. Am Ende muss jedoch einer 
entscheiden“, so Kriedel. Und das 

nicht nur angesichts des mögli-
cherweise großen Zeitdrucks. 

Derzeit ist geplant, dass die 
KBV innerhalb von vier Wochen 
nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine Verfahrensordnung erstellen 
soll. Weitere vier Wochen sind für 
die Abstimmung mit allen Betei-
ligten eingeplant. 

Danach können dann Hersteller 
und Krankenkassen ihre jeweili-
gen Produkte entwickeln. Denn 
auch dies sieht das TSVG vor: Die 
gesetzlichen Krankenkassen müs-
sen ihren Versicherten spätestens 
ab dem 1. Januar 2021 eine ePA 
zur Verfügung stellen. Die Kran-
kenkassen werden sich also über-
legen müssen, ob und wie sie ihre 
derzeitigen Angebote in eine ePA 
umwandeln. Denn keine der aktu-
ellen eGA sind gleichzusetzen mit 
einer möglichen ePA. Und dass 
den Versicherten zukünftig zwei 
parallel existierende Modelle – 
eGA und ePA – angeboten werden, 
ist nur schwer vorstellbar.

Die elektronische Verfügbarkeit 
und Dokumentation von Kranken-
daten wird kommen, viele Patienten 
wünschen sich ein solches Angebot, 
Nun liegt es in der Verantwortung 
der Ärzteschaft und ihrer Selbstver-
waltung, ein sinnvolles Konzept für 
die ePA zu erarbeiten. 

Die derzeitigen Rahmenbedi-
nungen gehen davon aus, dass 
auch die Nutzung der ePA für den 
Patienten freiwillig sein soll; er hat 
die Datenhoheit. Es soll mobile 
Lösungen geben, sodass der Pati-
ent nicht nur über seine elektroni-
sche Gesundheitskarte, sondern 
beispielsweise auch auf dem Smart-
phone seine Daten verfügbar hat. 
Der Arzt kann nur gemeinsam mit 
dem Patienten oder durch eine 
(temporäre) Berechtigung auf die 
Akte zugreifen. Auch bei der ePA 
kann man also nicht von einer me-
dizinisch vollständigen Akte aus-
gehen. Die zu Anfang gezeichnete 

„bestechende Vorstellung“ wird 
sich wohl nicht so leicht in die Tat 
umsetzen lassen.  sm

Markt überholt worden. Die meis-
ten großen Krankenkassen haben 
bereits elektronische Gesundheits-
akten (eGA) entwickelt, die sie ih-
ren Patienten zur Verfügung stellen. 

DAK, IKK classic und IKK 
Südwest haben gemeinsam mit 
mehreren Betriebskrankenkassen 
und den privaten Krankenversi-
cherungen Allianz und Barmenia 
im letzten Jahr „Vivy“ auf den 
Markt gebracht. Die TK testet der-
zeit die Beta-Version ihrer eGA 

„TK-Safe“ und die AOK arbeitet an 
einer Vernetzungslösung, die den 
Austausch von Patientendaten zwi-
schen niedergelassenen Ärzten 
und Krankenhäusern sowie den in-
tersektoralen Zugriff auf die elek-
tronische Gesundheitsakte ermög-
lichen soll. All diese Anwendungen 
beruhen auf dem Paragraf 68 SGB V 
und sind freiwillige, kostenfreie 
Angebote für die Patienten der je-
weiligen Krankenkassen. 

Zwar sind die Modelle unter-
schiedlich, doch eines ist ihnen ge-
meinsam: Sie sehen den Patienten 
in der alleinigen Verantwortung 

zur Pflege der Akte. Er allein be-
sitzt die Hoheit über seine gesund-
heitsbezogenen Daten und be-
stimmt, welche Daten in der Akte 
gespeichert werden. Außerdem 
entscheidet er, wem er den Ein-
blick in seine eGA gewährt.  

Vorreiter „Vivy“

„Vivy“ ist eine App fürs Smart-
phone und steht potenziell 13,5 
Millionen Versicherten zur Verfü-
gung. Die Patienten können in der 
App nicht nur persönlich erho-
bene oder von den Krankenkas-
sen bereitgestellte Daten erfassen, 
sondern auch Arztbriefe, Befunde 
oder Labordaten einstellen. „Vivy“ 
versteht sich als umfassende Ge-
sundheits-App: „Um dich in dei-
ner Gesundheit zu unterstützen, 
hilft Vivy dir medizinische Daten 
zu bekommen, zu verstehen und 
zu nutzen. All deine medizini-
schen Dokumente befinden sich 
damit verschlüsselt auf deinem 
Telefon – ob beim Umzug, auf 
Reisen oder beim Arztwechsel.“ 
„Vivy“ erinnert an Impfauffri-
schungen, unterstützt bei der Me-
dikamenteneinnahme und klärt  
über Wechsel wirkungen auf. 

„Vivy“ soll außerdem bei der Arzt-
suche unterstützen und enthält 
alle Notfalldaten. Das Verspre-
chen an die Patienten: „Nimm mit 

Vivy deine Gesundheit in 
die eigenen Hände.“ 

Vor der Entwicklung 
der App hatte die DAK-
Gesundheit mit dem Ins-
titut Forsa eine repräsen-
tative Befragung zum 
Gesundheitswissen und 
zur Einführung einer 
eGA gestartet. Danach 
würde ein gutes Drittel 
der Befragten eine digi-
tale Gesundheitsakte auf 
jeden Fall nutzen, ein wei-
teres Drittel kann es sich 

vorstellen. Ein Drittel nutzen so-
wieso schon eine oder mehrere der 
vielen Gesundheits-Apps, mit de-
nen sie Gesundheitsdaten sammeln.

Die Ergebnisse reichten den an 
„Vivy“ beteiligten Krankenkassen, 
um die eGA auf den Weg zu bringen. 

Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Der-
zeit muss man mit gut einem Monat 
Wartezeit rechnen, wenn man sich 
neu bei „Vivy“ anmelden möchte. 

Was aber bedeutet das für die 
niedergelassenen Ärzte? Derzeit 
sind „Vivy“ und Co. eine rein frei-
willige Geschichte – auch für 
Ärzte. Wenn einer seiner Patienten 
mit einer eGA in die Praxis kommt, 
ist der Arzt nicht verpflichtet, die 
Daten in der App auszuwerten 
oder zu nutzen. Die eGA dient al-
lein dem Informationsrecht des Pa-
tienten. Dies ist insbesondere 
wichtig in Haftungsfragen.

Arzt muss Einsicht gewähren

Anders sieht es aus mit der ei-
genen Patientendokumentation des 
Arztes. Grundsätzlich haben Pati-
enten Anspruch auf Einblick und 
Kopien ihrer Patientenakte. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) ist ihnen „unverzüglich“ 
Einsicht in die vollständige Patien-
tenakte zu gewähren, wenn sie es 
möchten. Außerdem können Pati-
enten nach Paragraf 630 BGB auch 
elek t ronische Kopien von 
Patienten akten verlangen. Den-
noch dürfen aber die Ärzte die Art 
der Zurverfügungstellung von Da-
ten bestimmen, bestätigt die KBV. 
Das heißt, der Arzt ist nicht ver-
pf lichtet „Vivy“ zu füllen; im 
Zweifel müsste sich der Patient mit 
einer Papierkopie zufriedengeben. 

Entschließt sich der Arzt jedoch 
„Vivy“ zu ergänzen, geht die Über-
mittlung relativ einfach per Webup-
load über einen Link. Ein Versand 
direkt aus dem Praxisverwaltungs-
system ist derzeit noch nicht mög-
lich – das wird es erst geben können, 

wenn zum Beispiel die Schnittstelle 
von KV-Connect Mobile genutzt 
werden kann. Außerdem ist wichtig 
zu wissen, dass sich der Patient mit 
seinem Wunsch nach Befunddaten 
zunächst nicht direkt an den Arzt 
wendet, sondern an einen Customer 
Service von „Vivy“. Dieser infor-
miert die Praxis über die Anfrage 
des Patienten. Danach kommt ent-
weder der Patient in die Praxis und 
übergibt dem Arzt den temporär 
gültigen Weblink oder „Vivy“ 
schickt die Anfrage mit dem Web-
link per E-Mail an die Praxis.

Politik erwartet Lösungen

Und der politische Wille? Ur-
sprünglich hatte die gematik, die 
Betreibergesellschaft für die TI, 
den Auftrag zur Entwicklung von 
Konzept und Struktur einer ePA 
erhalten. Doch mit dem Entwurf 
des Terminservice- und Versor-
gungsgesetzes (TSVG) und der da-
zugehörigen Änderungsanträge 
beschleunigt sich die Angelegen-
heit deutlich. 

Das Bundesgesundheitsminis-
terium möchte nun der KBV die 
Verantwortung für die Interopera-
bilität elektronischer Patientenak-
ten übertragen. Das heißt, die KBV 
wird über die Ausgestaltung und 

Es ist eine bestechende Vor-
stellung: Alle Befunde, Diagno-
sen, Medikationen, Laborergeb-
nisse, Impfungen und 
Arztbesuche, die sich im Leben 
eines jeden so ansammeln, wer-
den in einer einzigen Akte zu-
sammengefasst – die ganze 
Krankheitsgeschichte, gespei-
chert auf der elektronischen Ge-
sundheitsakte, abrufbar über 
das Praxisverwaltungssystem 
(PVS) oder eine Handy-App. 

Ärzte und Patient übernehmen 
gemeinsam die Verantwortung 
für die elektronische Patienten-
akte (ePA). Die Ärzte stellen ihre 
Befunde ein, hinterlegen Rönt-
genbilder und Laborergebnisse. 
Sie greifen zurück auf die Er-
kenntnisse von Kollegen und wis-
sen alles über die (Vor)Erkran-
kungen ihres Patienten. Patienten 
behalten dadurch den Überblick 
und haben alle Dokumente in ei-
ner Akte beisammen. Außerdem 
bekommen sie Unterstützung bei-
spielsweise bei der Medikamen-
teneinnahme. 

Auch dem Gesetzge-
ber gefällt diese Vorstel-
lung. Er hat im vergange-
nen Jahr der gemeinsamen 
Selbstverwaltung die Ver-
pflichtung zur Konzep-
tion einer solchen ePA ins 
E-Health-Gesetz ge-
schrieben. Als zentrales 
Instrument der Gesund-
heitsversorgung soll die 
ePA in der Telematikinf-
rastruktur (TI) eingesetzt 
werden, so dass alle Ärzte 
und Krankenhäuser auf sicherem 
Wege darauf zugreifen können.  

Der Markt war schneller

Doch längst ist die Gesetzge-
bung von der Entwicklung am 

freiwillige, kostenfreie 
Angebote”

KBV übernimmt 
Verantwortung für ePA”
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Herbert Lewin

Ein Müssen gibt es nicht

Die im vergangenen Jahr 
eingeführte Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) hat zu 
viel Verunsicherung geführt, 
auch in den Arztpraxen. So 
meldet die Dienststelle des Lan-
desbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informations-
freiheit (LfDI), dass wesentliche 
Regelungen offenbar missver-
standen worden seien. Daher 
lieferte die Dienststelle in ih-
rem Tätigkeitsbericht 2018 und 
in ihrem Internetauftritt auch 
die Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen. Hier ein Auszug.

Müssen für die ärztliche Be-
handlung von Patienten Einwil-
ligungserklärungen eingeholt 
werden?

Nein. Die ärztliche Behandlung 
wird aufgrund eines Behandlungs-
vertrages durchgeführt. Diese ver-
tragliche Grundlage stellt eine Be-
fugnis für die Datenverarbeitung 
gemäß Datenschutzgrundverord-
nung dar. Alle Verarbeitungen, die 
zur Erfüllung des Behandlungsver-
trages notwendig sind, können auf 
dieser Rechtsgrundlage durchge-
führt werden. Demnach ist ein 

Arzt durch datenschutzrechtliche 
Vorschriften selbstverständlich 
nicht gehindert, Patienten zu be-
handeln, ohne vorher deren daten-
schutzrechtlicher Einwilligung ein-
zuholen. Er darf dabei auch deren 
dafür nötige personenbezogene Da-
ten einschließlich der sensiblen Ge-
sundheitsdaten und gegebenenfalls 
auch genetischer Daten erheben, 
im Rahmen der von ihm zu leisten-
den Dokumentation speichern und 
verwenden. Eine Einwilligung für 
die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten zur Erfüllung des 
Behandlungsvertrages ist daher 
nicht erforderlich. 

Bei der Anamnese dürfen sämt-
liche personenbezogene Daten er-
hoben werden, die für eine fach-
männische Beurteilung erforderlich 
sind. Die Weitergabe der Patienten-
daten an eine private Abrechnungs-
stelle ist vom Behandlungsvertrag 
nicht abgedeckt. Hierfür ist eine 
entsprechende Einwilligung einzu-
holen.

Darf die ärztliche Behandlung 
verweigert werden, wenn der Pa-
tient nicht in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten ein-
willigt?

Die ärztliche Behandlung darf 
daher auf keinen Fall unter Beru-
fung auf die Nichterteilung einer 
datenschutzrechtlichen Einwilli-
gung verweigert werden.

Also sind Patienten nicht ver-
pflichtet, datenschutzrechtliche 
Einwilligungen zu erklären?

Nein. Eine Vielzahl von Patien-
ten beklagte sich bei der LfDI dar-
über, ihnen sei in ihrer Arztpraxis 
ein Vordruck für datenschutzrecht-
liche Einwilligungen mit der Aus-
sage präsentiert worden, dass sie 
diese unterschreiben müssten. Die-
ses ist ein Missverständnis. Ein 
Müssen gibt es nicht. Ein Wesens-
merkmal der datenschutzrechtli-
chen Einwilligung ist die Freiwil-
ligkeit.

Müssen notwendige datenschutz-
rechtliche Einwilligungen vom 
Patienten schriftlich erklärt 
werden?

Der Arzt braucht die Einwilli-
gung des Patienten beispielsweise, 
wenn er dessen personenbezogene 
Daten an eine privatärztliche Ver-
rechnungsstelle herausgeben will. 
Doch diese Erklärung muss nicht 
schriftlich abgegeben werden, denn 
nach der DSGVO gibt es kein 
„Müssen“ hinsichtlich der Schrift-
lichkeit. Ein Patient kann die Ein-
willigung auch mündlich oder 
durch entsprechende Gestik erklä-
ren. Natürlich ist aus Sicht von 
Ärzten eine schriftliche Einwilli-
gung, etwa durch Unterschrift ei-
nes Patienten auf einem Vordruck, 
wünschenswert und erlaubt. 
Schließlich unterliegen Ärzte auch 
der Nachweispflicht, dass der Be-
troffene in die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten einge-
willigt hat. Nachvollziehbar ist hier 
die Bredouille, in der die Ärzte ste-
cken: Einen Anspruch auf Unter-
schrift durch den Patienten haben 
sie nicht. ef

è www.baden-wuert-
temberg.datenschutz.de  
» Infothek »  
Tätigkeitsberichte

è www.baden-wuert-
temberg.datenschutz.de  
» Infothek »  
Oft gestellte Fragen » 
FAQs » Arztpraxen
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Prof. Dr. med. Herbert Le-
win (1899-1982) war ein deut-
scher Arzt und von 1963 bis 
1969 Vorsitzender des Zentral-
rates der Juden in Deutsch-
land. Nach dem Medizinstu-
dium und der Promotion 1924 
arbeitete er in der jüdischen 
Poliklinik Berlin. 1932 reichte 
er eine Habilitationsschrift 

ein, die jedoch aus antisemiti-
schen Gründen nicht akzeptiert 
wurde.

Lewin wurde 1941 deportiert 
und arbeitete in mehreren Konzen-
trationslagern als Häftlingsarzt. 
Seine Frau Alice starb im KZ. Er 
kehrte aus der Haft zurück und 
wurde 1950 Chefarzt an der Städ-

Wir setzen ein klares Zeichen
KBV startet Forschungsprojekt zur NS-Vergangenheit

„Es wurde aber auch Zeit“, 
mag so mancher gedacht haben, 
als die KBV ihr Forschungsprojekt 
„KBV übernimmt Verantwortung“ 
im vergangenen Jahr vorgestellt 
hat. Denn auch wenn die KBV 
schon lange medizinhistorische Ar-
beiten über Täter und Opfer unter 
den Ärzten im Nationalsozialismus 
unterstützt, wendet sie sich nun 
erstmals der eigenen Geschichte im 
Nationalsozialismus zu. 

Mit dem Forschungsprojekt soll 
vor allem die bis heute nicht eindeu-
tig geklärte Rolle der Kassenärztli-
chen Vereinigung Deutschlands 
(KVD) zwischen 1933 und 1945 
untersucht und bisher unveröffent-
lichtes Quellenmaterial ausgewertet 
werden. Dabei geht es insbesondere 
darum aufzuarbeiten, wie die Vor-
läuferorganisation der KBV bei der 
Entrechtung und Vertreibung jüdi-
scher Ärzte mitgewirkt hat.

Konsequente Ausgrenzung 
jüdischer Ärzte

Am 30. September 1938 war 
per Gesetz allen jüdischen Ärzten 
ihre Approbation entzogen worden. 
Damit erreichte die 1933 begon-
nene Ausgrenzung jüdischer Ärzte 
den Endpunkt der schrittweisen 
Vertreibung aus ihren Praxen. Nur 
wenige von ihnen erhielten eine 
Genehmigung, als sogenannte 
„Krankenbehandler“ weiterhin 
ausschließlich jüdische Patienten 
behandeln zu dürfen.

Die KVD, die nach der Macht-
ergreifung durch die Nationalsozi-
alisten 1933 als Zusammenschluss 
der ein Jahr zuvor gebildeten regi-
onalen Kassenärztlichen Vereini-
gungen gegründet worden war, war 
maßgeblich an den „Säuberungsak-
tionen“ beteiligt. Unter Aufsicht 
des Reichsarbeitsministers führte 
die KVD das Reichsarztregister 

und regelte die Kassenzulassun-
gen. Dadurch war es ihr möglich,  
politisch missliebigen und jüdi-
schen Kassenärzten die Zulassung 
zu entziehen.
 
Gegen Vergessen und 
Verharmlosen

„Mit dem Forschungsprojekt 
will die KBV ein klares Zeichen 
gegen das Verdrängen und Ver-
harmlosen der Mitschuld der deut-
schen Ärzteschaft an den Verbre-
chen gegen jüdische Ärzte im 
NS-Regime setzen“, betonte KBV-
Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas 
Gassen. Die Vergangenheit dürfe 
nie in Vergessenheit geraten und 
müsse stets eine Mahnung sein.

Die Geschichte zeige, wie 
schnell es gehen könne, dass allge-
meine Werte aufgegeben würden, 
warnte der KBV-Chef auch vor 
dem Hintergrund jüngster frem-

denfeindlicher und antisemitischer 
Vorfälle in Deutschland. „Jegli-
chen Ansätzen von Hass und Ge-
walt muss entschieden entgegenge-
treten werden.“ Rassismus und 
Antisemitismus dürften sich in 
Deutschland nie wieder ausbreiten. 
Die KBV übernehme Verantwor-
tung – für ihre Vergangenheit, aber 
auch für ihre Zukunft, hob Gassen 
hervor.

Zentrum für Antisemitismus-
Forschung beteiligt

Bei dem von der KBV finanzi-
ell geförderten Forschungsprojekt 
in Kooperation mit dem Zentrum 
für Antisemitismusforschung der 
Technischen Universität Berlin 
werden  über einen Zeitraum von 
zwei Jahren die KVD-Akten mit 
wichtigen Dokumenten systema-
tisch gesichtet und erfasst. Projekt-
partner sind die Historiker Prof. 

Stefanie Schüler-Springorum und 
Prof. Samuel Salzborn.

„Wir rechnen damit, auf Basis 
bisher unzugänglicher Quellen in 
erheblichem Maße neue Erkennt-
nisse über die Rolle der Ärzte-
schaft im Nationalsozialismus zu 
erlangen, etwa was die Formulie-
rung von rassistischen und antise-
mitischen Kategorien auf pseudo-
wissenschaftlicher Grundlage 
angeht“, so Prof. Salzborn.

Mit Erstellung eines sogenann-
ten Findbuches werden die Doku-
mente und ihre wesentlichen In-
halte katalogisiert. Auf die daraus 
entstehende Publikation sollen 
dann auch andere Wissenschaftler 
zugreifen und diese für weitere 
Forschungen verwenden können. 
Zudem ist eine Ausstellung ge-
plant, die in allen Kassenärztlichen 
Vereinigungen gezeigt werden 
kann. kbv

tischen Frauenklinik in Offenbach. 
Ein Jahr zuvor war Lewin die Beru-
fung zunächst mit der Begründung 
verweigert worden, dass sich keine 
Frau ihm ruhigen Gewissens anver-
trauen kann, da ihm das Rachege-
fühl eines KZ-Häftlings innewohne.

Herbert Lewin gab dem Platz 
in Berlin, an dem KBV und Bun-
desärztekammer ansässig sind, sei-

Datenschutz-Dienststelle informiert über Missverständnisse der Datenschutzgrundverordnung

nen Namen. Mit dem Herbert-Le-
win-Preis zeichnet die KBV alle 
zwei Jahre wissenschaftliche Ar-
beiten aus, die sich mit der Aufar-
beitung der NS-Vergangenheit 
auseinandersetzen. Der Preis wird 
gemeinsam mit dem Bundesge-
sundheitsministerium, der Bundes-
ärztekammer und der Bundes-
zahnärztekammer vergeben.

Ärzte haben den ältesten Datenschutz der Welt: die Schweigepflicht.

Prof. Dr. Herbert Lewin  
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Bitte auch in diesem Jahr 
wieder Termine melden!
Die Terminservicestelle (TSS) nimmt 
über Webportal Termine entgegen

Benötigt werden insbesondere 
Termine von Internisten mit 
Schwerpunkt Rheumatologie und 
Endokrinologie in allen Regionen 
sowie von Neurologen in der Re-
gion Nordbaden.

Für den Fall, dass Sie für das Jahr 
2018 sogenannte „Terminserien“ 
eingestellt hatten, beachten Sie bitte, 
dass diese nicht automatisch für das 
Jahr 2019 übernommen sondern er-
neut eingegeben werden müssen.

Ärzte und Psychotherapeuten 
können das Webportal eTermin-
service der KVen nutzen, um die 
Termine einzutragen, die sie für 
Patienten freihalten. 

Umfrage ergibt Bestnoten für Ärzte und MFA

Patienten loben  
Notfallpraxen

Die KVBW möchte, dass sich 
die Patienten in den Notfallpra-
xen gut versorgt fühlen. Deshalb 
wird jährlich eine Patientenbe-
fragung durchgeführt und nach-
gefragt, was gut läuft und wo 
noch nachgebessert werden 
kann. Die Daten werden mittels 
eines standardisierten Fragebo-
gens erhoben und durch den Ge-
schäftsbereich Notfalldienst/Not-
fallpraxen ausgewertet. Das 
Jahr 2018 reiht sich nahtlos in 
die hervorragenden Ergebnisse 
der Vorjahre ein: Die Leistungen 
der Ärzte und der Medizinischen 
Fachangestellten werden im 
Schnitt mit „sehr gut“ bewertet. 

Geschäftsbereichsleiterin Kers-
tin Schubert freut sich über die be-
eindruckenden Ergebnisse: „Dieses 
positive Feedback ist ein tolles Kom-
pliment an die Arbeit der Ärzte und 
Medizinischen Fachangestellten in 

den Notfallpraxen. Es spornt uns an, 
weiter alles daran zu setzten, dieses 
hohe Niveau zu halten.“

Antworten von 4.715 behandel-
ten Patienten

Die Umfrage wurde in 86 Not-
fallpraxen in Baden-Württemberg 
durchgeführt. Der Fragebogen 
enthielt 13 Fragen zu vier verschie-
denen Themenblöcken, wie Betreu-
ung durch das Notfallpraxisteam, 
Organisation/Ausstattung, ärztliche 
Behandlung und Erreichbarkeit der 
Praxis.

Besonders zufrieden waren die 
Patienten mit der Freundlichkeit 
und der Beratung durch den behan-
delnden Arzt. Die Patienten verga-
ben hier durchschnittlich Noten 
zwischen 1,26 und 1,33 und be-
scheinigten damit den diensttuen-
den Ärzten einen ausgezeichneten 
Umgang mit den Patienten. Auch 

Juristische Fragen aus der Praxis

Alles was Recht ist
ser Diagnose und der Behand-
lungsempfehlung erhält? Laut ei-
nem Urteil des Bundesgerichtshofs 
(BGH) vom Juni dieses Jahres ist 
dies klar zu verneinen!

Der Arzt, der einen solchen 
Arztbrief erhält, muss auch dann si-
cherstellen, dass der Patient Kennt-
nis von diesem Brief und der darin 
enthaltenen Diagnose sowie der Be-
handlungsempfehlung erhält, wenn 
er den Patienten bereits seit Monaten 
nicht mehr gesehen hat und auch 
dann, wenn er das Behandlungsver-
hältnis für gänzlich beendet hält.

Zwar geht durch eine Überwei-
sung grundsätzlich die Verantwor-
tung für die weitere Behandlung auf 
den Überweisungsempfänger über. 
Doch ist nach Ansicht des BGH der 
Überweiser dennoch aus dem (zum 
Zeitpunkt der Überweisung vorlie-
genden) Behandlungsvertrag ver-
pflichtet, dem Patienten die zu sei-
ner Kenntnis gelangte Diagnose und 
die daraus resultierende Behand-
lungsempfehlung mitzuteilen. Dies 
gilt zumindest dann, wenn – wie 
hier geschildert – dem Arztbrief 
nicht eindeutig zu entnehmen ist, ob 
auch der Patient selbst oder andere 
Ärzte diesen erhielten. Erfolgt eine 
solche Information des Patienten 
nicht, sieht der BGH hierin einen – 
gegebenenfalls schweren – Behand-
lungsfehler.  kats

BGH-Urteil vom 26.06.2018 (Az: VI 
ZR 285/17)

In dieser ergo-Rubrik erläu-
tern die Mitarbeiter des Rechts-
bereichs der KVBW rechtliche 
Fragen aus dem Praxisalltag 
und informieren über wichtige 
Entscheidungen aus der Recht-
sprechung. In dieser Folge geht 
es um die Frage, ob die Infor-
mation des Patienten über be-
drohliche Diagnosen auch noch 
Monate nach Behandlungsende 
verpflichtend ist.

Stellen Sie sich Folgendes vor: 
Sie überweisen einen Patienten zur 
Weiterbehandlung an einen Fach-
arzt. Danach hören Sie von dem 
Patienten selbst nichts mehr. Sie 
gehen deshalb davon aus, dass er 
sich nun in der Behandlung des 
Facharztes oder weiterer in An-
spruch genommener Ärzte oder 
Krankenhäuser befindet. Monate 
später erhalten Sie einen Arztbrief 
eines Krankenhauses, der diesen 
Patienten betrifft und aus dem sich 
ein bedrohlicher Befund und gege-
benenfalls ein dringender Behand-
lungs- beziehungsweise Therapie-
bedarf ergibt. Diesem Arztbrief ist 
nicht zu entnehmen, ob er auch 
noch an weitere Adressaten – bei-
spielsweise den Patienten selbst 
oder den Empfänger Ihrer damali-
gen Überweisung – gesendet 
wurde.

Können Sie sich nun darauf 
verlassen, dass der Patient auch 
ohne Ihr Zutun Kenntnis von die-

Freundlich und kompetent: die Ärzte und MFA in den KVBW-Notfallpraxen

Terminservicestelle
terminservice@kvbawue.de

eTerminservice – 
Kontakt für Ärzte
0711 7875-3960 
Montag bis Freitag  
8 bis 16 Uhr

eTerminservice – 
Kontakt für Psychotherapeuten
0711 7875-3949
Montag bis Freitag  
8 bis 16 Uhr
 

è www.kvbawue.de » Praxis » 
Unternehmen Praxis » IT & On-
line Dienste » Terminservicestelle

den nichtärztlichen Teams in den 
Notfallpraxen wurde freundliches 
und kompetentes Verhalten attes-
tiert. Die Team-Leistungen wurden 
mit 1,13 bis 1,20 als hervorragend 
bewertet. 

Gute Erreichbarkeit

Erfreulich ist die gute Erreich-
barkeit der Notfallpraxen. 36 Pro-
zent der Patienten gaben an, dass 
sie innerhalb von zehn Minuten 
die Notfallpraxis erreichen kön-
nen; weitere 37 Prozent sind inner-
halb von 20 Minuten in einer Not-
fallpraxis. Nur 17 Prozent brauchen 
bis zu 30 Minuten und mit zehn 
Prozent sind nur sehr wenige Pati-
enten länger als 30 Minuten unter-
wegs. Damit ist das Netz der 120 
Notfallpraxen im Land gut verteilt 
und stellt die ärztliche Versorgung 
außerhalb der Sprechstundenzei-
ten sicher.  mt

Wechsel beim Beschwerdeausschuss:  
Niebling ist Nachfolger  
von Schwoerer

Dr. Peter Schwoerer hat zum  
31. Dezember seine Tätigkeit als Vor-
sitzender des Gemeinsamen Prü-
fungs- und Beschwerdeausschusses in 
Baden-Württemberg beendet. Nur 
wenige kennen das Gesundheitssys-
tem so gut wie der Freiburger Allge-
meinarzt. Schwoerer war Hausarzt 
im Hochschwarzwald, Vorsitzender 
der KV Südbaden, Mitglied im Vor-
stand der KBV und leitender Arzt 
beim Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung. 

Das Thema „Rationale Pharma-
kotherapie“ begleitete ihn über all 
die Jahre als Funktionär. Zuletzt 

setzte er sich als Vorsitzender der 
Prüfgremien dafür ein, dass bei der 
Verordnung von Arzneimitteln vor 
allem die Indikation und die evidenz-
basierte Therapie zugrunde gelegt 
werden. Daraus entstanden sind 
Therapieleitfäden, die die Wirtschaft-
lichkeit aller zugelassenen Therapieop-
tionen im Therapieverlauf beurteilen 
und die im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen in Baden-Württem-
berg herangezogen werden. 

Gemeinsam mit KV-Chef Dr. Nor-
bert Metke verfolgte er das Ziel, die 
Regresse und damit die Strafzahlungen 
zu reduzieren. 

Schwoerers Nachfolger ist Prof. 
Wilhelm Niebling aus Titisee-Neu-
stadt. Niebling ist Facharzt für Allge-
meinmedizin und Lehrbeauftragter 
an der Universität Freiburg.

Dr. Peter Schwoerer

ergo Ausgabe 1 / März 2019 KVBW - WELT Seite 5

mailto:terminservice%40kvbawue.de?subject=
https://praxis.eterminservice.de/
https://www.kvbawue.de/praxis/unternehmen-praxis/it-online-dienste/terminservicestelle/
https://www.kvbawue.de/praxis/unternehmen-praxis/it-online-dienste/terminservicestelle/


Es ist eine gute Nachricht: Pa-
tienten sind mit ihrem Arzt sehr 
zufrieden, die Wartezeiten in den 
Praxen sind angemessen, das 
Arzt-Patienten-Verhältnis hochge-
schätzt. Das hat eine aktuelle, re-
präsentative Versichertenbefra-
gung der KBV deutlich gemacht.

95 Prozent der Befragten schät-
zen die fachliche Kompetenz, 94 
Prozent das Vertrauensverhältnis 
zum Arzt als Wurzel einer stabilen 
und intakten Arzt-Patienten-Be-
ziehung als sehr gut bis gut ein. 
Das gilt gleichermaßen für Haus- 
wie für Fachärzte. Damit liegen 
die baden-württembergischen 
Ärzte und Psychotherapeuten so-
wohl in Punkto Fachkompetenz als 
auch beim Vertrauensverhältnis im 
Ländervergleich mit an der Spitze.

86 Prozent aller Teilnehmer aus 
Baden-Württemberg waren in den 
letzten zwölf Monaten in der Pra-
xis eines niedergelassenen Arztes 
oder Therapeuten, um sich behan-
deln oder beraten zu lassen. 41 
Prozent der Befragten gaben an, 
nur beim Hausarzt gewesen zu 
sein, 15 Prozent nur beim Facharzt 
und 44 Prozent sowohl beim Haus- 
als auch beim Facharzt.

Wartezeiten sind kurz

Bemerkenswert sind die Ergeb-
nisse auch im Hinblick auf die 
Wartezeiten: Nach eigenen Anga-
ben haben 50 Prozent aller Befrag-
ten für ihren letzten Arztbesuch 
entweder „sofort“ (30 Prozent) 
oder „innerhalb von drei Tagen“ 
(21 Prozent) einen Termin bekom-
men. 39 Prozent aller Befragten 
warteten länger als drei Tage, bis 
sie einen Termin beim Arzt beka-
men. Neun Prozent der Befragten 
gingen ohne vorherige Terminab-
sprache direkt zum Arzt. 

Selbst wenn Patienten auf ei-
nen Termin beim Arzt warten 
müssen, sehen sie dies in der Regel 
nicht als Problem an. Bei Patienten, 
die mindestens einen Tag auf den 
Termin warteten, wurde diese Zeit 
nur von 18 Prozent aller Befragten 
aus Baden-Württemberg als „zu 
lange“ empfunden.

47 Prozent der Befragten gaben 
an, dass sie innerhalb einer Vier-
telstunde beim Arzt in der Sprech-
stunde an der Reihe waren; eine 
Wartezeit von mehr als 30 Minu-
ten gaben nur 20 Prozent der Be-
fragten an. 

Hohe Zufriedenheit der Patienten in Baden- 
Württemberg mit ihren Ärzten und Psychotherapeuten 

Ländle wieder  
ganz vorne

Gesundheitspolitische Verände-
rungen

Mit Blick auf ihre eigene Absi-
cherung im Krankheitsfall meinen 
55 Prozent der Patienten, dass sich 
mit den in den letzten Jahren poli-
tisch intendierten Neuerungen im 
Gesundheitssystem „nicht viel ge-
ändert“ habe. Insgesamt elf Pro-
zent fühlen sich wegen gesund-
heitspolitischer Maßnahmen im 
Krankheitsfall viel oder etwas bes-
ser abgesichert und 27 Prozent be-
mängeln, dass ihre Absicherung 
politisch bedingt viel oder etwas 
schlechter geworden sei.

Elektronische Patientenakte

61 Prozent aller gesetzlich Ver-
sicherten in Baden-Württemberg 
finden eine elektronische Patien-
tenakte gut, auf der – als Erweite-
rung zur aktuellen Versicherten-
karte – neben persönlichen Daten 
auch medizinische Befunde und 
Diagnosen gespeichert werden 
können. cp

è Die vollständigen Ergebnisse der 
repräsentativen KBV-Versichertenbe-
fragung 2018 finden Sie hier: 
www.kbv.de » Mediathek » Studien » 
Befragungen

ZuZ, das Förderprogramm 
„Ziel und Zukunft: Wir – die 
Ärzte und Psychotherapeuten in 
Baden-Württemberg“ der KVBW, 
gibt es seit über drei Jahren. Die 
Anträge von über 250 Ärzten, 
Hospitanten und Studierenden 
sind seitdem positiv beschieden 
worden. Und doch: Es könnten 
noch mehr sein. 

„Wir haben in den vergangenen 
drei Jahren schon einige Kollegen 
gefördert und damit die Entschei-
dung für eine Praxisgründung 
oder Praxisübernahme positiv be-

einflusst. Aber wir würden gern 
noch mehr Geld ausgeben!“, sagt 
KVBW-Vize Dr. Johannes Fechner. 
Die Mittel aus dem Strukturfonds 
seien noch nicht ausgeschöpft. 

Daher hat die KVBW nun die 
Anzahl der Fördergebiete deutlich 
erhöht. Neben den vier Mittelberei-
chen, in denen Niederlassungen 
von Hausärzten flächendeckend ge-
fördert werden, sind jetzt über 50 
Gemeinden als Fördergebiete aus-
gewiesen. „Es ist erfreulich, dass 
wir ZuZ so ausweiten konnten. 
Schließlich ist es auch dringend 
notwendig. Inzwischen fehlen 

ZuZ wurde um neue Fördergebiete erweitert 

Mehr Geld für mehr Ärzte
überall in ganz Baden-Württem-
berg Hausärzte“, kommentiert 
Fechner. 

Die Liste der aktuellen Förderge-
biete sei keinesfalls in Stein gemei-
ßelt. „Wir passen unsere Entschei-
dung, ob eine Gemeinde oder ein 
Gebiet zum Fördergebiet wird, lau-
fend an die aktuelle Entwicklung an“, 
erklärt Fechner. „Es kann sich also 
lohnen, in einem halben Jahr noch 
einmal auf unserer Website nach den 
Fördergebieten zu schauen. Auch 
wenn aktuell das interessante Gebiet 
nicht dabei war.“ 

2015 hatte die KVBW das För-
derprogramm ZuZ ins Leben 
gerufen. Damit unterstützt sie 
in ausgewiesenen Fördergebie-
ten die Niederlassung freibe-
ruflicher Ärzte sowie die Tätig-
keit angestellter Ärzte. Für die 
Neugründung oder Übernahme 
einer Praxis gibt es einen In-
vestitionskostenzuschuss von 
bis zu 80.000 Euro. Die Errich-
tung einer Nebenbetriebsstätte 
oder Zweigpraxis wird mit bis 
zu 40.000 Euro gefördert. 

Ärzte, die einen Arzt anstel-
len, erhalten 1.500 Euro je Mo-
nat und Angestellten für maxi-
mal drei Jahre. Und auch für 
Ärzte, die in ihrer Haus- oder 
Facharztpraxis eine Hospita-
tion ermöglichen, und PJ-Stu-
denten, die ein Wahl-Tertial im 
hausärztlichen Bereich absol-
vieren, gibt es Fördergeld. sm

è Alles über ZuZ und die ge-
nauen Förderbedingungen finden 
Sie hier: www.kvbawue.de/zuz

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Verei-
nigung Baden-Württemberg hat in ihrer Sitzung am  
5. Dezember 2018 den Haushalt 2019 und die Verwal-
tungskosten für 2019 festgesetzt.

Haushalt und Verwaltungskosten 2019

(Befragungs-)
hintergrund
Bereits seit 2006 führt die 
KBV regelmäßig Befragungen 
zur Zufriedenheit der Versi-
cherten mit der ambulanten 
ärztlichen Versorgung durch. 
In der aktuellen Umfrage be-
antworteten 6.043 Teilneh-
mer – 738 in Baden-Würt-
temberg – Fragen zur 
Häufigkeit und Anlässen von 
Arztbesuchen. Die Umfrage 
wurde von der Forschungs-
gruppe Wahlen Telefonfeld 
GmbH durchgeführt. Bei den 
telefonischen Umfragen kom-
men selbst erstellte, regional 
geschichtete Stichproben zum 
Einsatz, die die gleiche Quali-
tät erfüllen müssen, wie die für 
Hochrechnungen benutzten 
Stichproben. Die Auswahl der 
Haushalte und die Auswahl 
der zu befragenden Personen 
erfolgt dabei immer streng 
nach dem Zufallsprinzip, da 
nur so repräsentative Ergeb-
nisse erzielt werden können.

Verwaltungskosten v. H.
2018 2019

Elektronische Abrechner
davon: 

• Allgemeine Verwaltungskosten (*)
• Verwaltungskosten für Weiterbildung

2,99

2,57
0,42

2,99

2,57
0,42

(*)  Für nicht auf leitungsgebundenem elektronischem Wege eingereichte Abrechnungen werden mit 4,51 v. H. belastet. 

Landeseinheitliche
Sicherstellungsumlage v. H.

2018 2019
Umsatzabhängige prozentuale Umlage 0,3503 0,3377

Umsatzunabhängige monatliche Kopfpauschale 76 Euro 76 Euro

Strukturpauschale gem. § 9 Abs. 2 NFD-O
(Stand 01.01.2018)

5,00 5,00

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen und sonstiger Re-
gelungen werden noch weitere Verwaltungskostenbeiträge 
und Gebühren erhoben. Soweit hierbei keine gesonderten 
Regelungen getroffen wurden, werden auf die dem Vertrag 
zugrunde liegenden Umsätze zusätzlich die landeseinheit-

Verwaltungskostenbeiträge im Überblick: 
Erhebung gem. § 20 der Satzung der KVBW (Stand 01.10.2018)

Damit ergeben sich ab 1. Januar 2019 (Honorarab-
rechnung 4/2018 bis 3/2019) folgende Verwaltungs-
kostensätze.

liche prozentuale Sicherstellungsumlage und der Verwal-
tungskostenbeitrag zur Förderung der Weiterbildung be-
rechnet. Auch diesen Verwaltungskostenbeiträgen liegen 
als Berechnungsbasis im Haushaltsjahr 2019 die Umsätze 
der Quartale 4/2018 bis 3/2019 zugrunde.

Offene Gebiete für Hausärzte werden grün dargestellt (kvbawue.de, Stand Januar 2019)
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Mit docdirekt den Arzt immer im Gepäck
Telemedizinische Versorgung ausgeweitet

Smart zum Arzt, das gibt es 
seit April 2018 bei der KV Baden-
Württemberg. Zunächst auf die 
Modellregionen Stuttgart und 
Tuttlingen beschränkt, wurde 
docdirekt aber bereits im Oktober 
für alle GKV-Patienten in Baden-
Württemberg geöffnet.

„Wir wollten zunächst die Ab-
läufe und die Technik testen. Daher 
sind wir im kleinen Rahmen gestar-
tet“, erklärt Dr. Johannes Fechner, 
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der KVBW. „Doch das 
Projekt ist problemlos angelaufen 
und die Erfahrungen aller Beteilig-
ten sind durchweg positiv.“ Daher 
habe sich der Vorstand schnell dazu 
entschlossen, docdirekt auszuwei-
ten. Der KV-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Norbert Metke ist überzeugt: 
„Mit docdirekt bieten wir den Pati-
enten in Baden-Württemberg ein 
seriöses Angebot für eine Online-
Beratung – kostenfrei, sicher und 
qualitativ hochwertig.“ Diese Inno-
vationsfreude wurde jetzt belohnt: 
Das Zi hat docdirekt mit dem Inno-
vationspreis „Ausgezeichnete Ge-
sundheit 2019“ in der Kategorie 
„Versorgung digital“ ausgezeichnet.

Ohne Terminvereinbarung kön-
nen sich GKV-Patienten von einem 
kompetenten Arzt beraten lassen, 
per Telefon, App oder Chat. Alle 
Tele-Ärzte sind niedergelassene 
Haus- sowie Kinder- und Jugend-
ärzte. Sie alle konnten mittlerweile 
fast ein Jahr lang Erfahrung sam-
meln, die Möglichkeiten – und die 
Grenzen – der telemedizinischen 
Behandlung austesten. Exempla-
risch hat sich die ergo-Redaktion 
mit dem Hausarzt Dr. Michael 
Thomas Becker und dem Kinder- 
und Jugendarzt Dr. Thomas Fink-
beiner über docdirekt unterhalten.

Dr. Michael Thomas Becker

Warum haben Sie sich als docdi-
rekt-Arzt zur Verfügung gestellt?

Im Vergleich zur rein telefoni-
schen Beratung kann man meiner 
Ansicht nach durch die gleichzei-
tige Videoübertragung und den 
Ton vom Patienten sehr viele Infor-

mationen zusätzlich erhalten. Die 
Erfahrung zeigt, dass das in vielen 
Situationen auch einen direkten 
Arztbesuch ersetzen kann. Ich 
glaube, es ist wichtig mit diesem 
Medium Erfahrung zu sammeln.

Mit welchen Erkrankungen mel-
den sich die Patienten?

Sie stellen Fragen quer Beet 
aus dem Bereich der Allgemein-
medizin, wie ich es täglich aus der 
Praxis und vom Notdienst kenne. 
Zum Beispiel mein erster Patient. 
Er hatte einen roten Ausschlag am 
Auge und war unsicher, ob er wei-
terarbeiten kann oder ob er zum 
Augenarzt muss. Er hat in einer 
Vorstadt gearbeitet und es war 
nicht leicht, einen Termin zu be-
kommen, weshalb er mich anrief. 
Er hat noch weitere Symptome 
geäußert, zum Beispiel starkes 

Dr. Michael Thomas Becker

Hygiene-Leitfaden in der 
2. Auflage erschienen

„Hygiene in der Arztpraxis. Ein Leitfaden“ des Kompetenzzentrums (CoC) 
Hygiene und Medizinprodukte ist in einer überarbeiteten Fassung erschie-
nen. Der neue Hygieneleitfaden sowie eine Gegenüberstellung der Än-
derungen von alter zu neuer Auflage stehen auf der Homepage zum 
Download bereit. Jede Arztpraxis bekommt ein gedrucktes Exemplar per 
Post zugeschickt.

è  www.kvbawue.de » Praxis » Qualitätssicherung » Hygiene & Medizin-
produkte 

è  Für Fragen rund um die Hygiene in der Arztpraxis stehen Ihnen die 
Hygieneberaterinnen der KVBW unter 07121 917-2131 oder hygiene-
und-medizinprodukte@kvbawue.de zur Verfügung. 

Dr. Thomas Finkbeiner

Es gibt langfristig eventuell 
die Möglichkeit, dass man wei-
tere Spezialisten hinzuzieht, zum 
Beispiel Dermatologen, die bei 
guter Bildqualität auch sehr viel 
sagen können und die dann ge-
zielt weitere Untersuchungen an-
fordern könnten. Sollte ein Pati-
ent beispielweise eine seltenere 
Krankheit haben, ist es auch 
denkbar, Spezialisten zu konsul-
tieren, auch unter dem Beisein 
des Patienten. 

Wie reagieren Ihre eigenen Pati-
enten auf docdirekt?

Das wird überwiegend gut an-
genommen. Meine eigenen Patien-
ten sagen, das interessiert mich, 
können wir das auch machen? Es 
ist aber ganz klar, dass das nach 
gewissen Regeln gehen muss. Man 
muss sich gut überlegen, was man 
tut. Es erfordert auch Selbstkont-
rolle, die in jeder Arztpraxis exis-
tieren sollte, so etwa, dass Fehler-
management betrieben wird und 
Leitlinien beachtet werden. Kurz: 
dass man die Regeln der ärztlichen 
Kunst einhält. 

Dr. Thomas Finkbeiner

Welche Vorteile hat die Teleme-
dizin?

Die Vorteile liegen zunächst 
vorwiegend beim Patienten. Sie 
haben keine Anfahrtszeiten, keine 
Wartezeiten in der Praxis und kön-
nen schnell einen Rat bekommen.

Welche Erkrankungen werden 
behandelt?

Laufen der Nase. Es war Frühjahr 
und es stellte sich die Verdachtsdi-
agnose eines Heuschnupfens, die 
sich dann auch verdichtet hat. Ich 
habe ihm ein Heuschnupfenspray 
empfohlen und ihm in Aussicht 
gestellt, dass wahrscheinlich da-
durch auch die Augenrötung weg-
geht. Diese Prophezeiung hat sich 
dann auch tatsächlich erfüllt.

Wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung von docdirekt?

Es sind die ganz normalen Er-
krankungen, die wir auch in der 
Praxis sehen: Fieber, Durchfall, 
Ausschlag, Konjunktivitis. Auch 
Fragen zur Ernährung kommen 
immer mal wieder vor. Gerade in 
der Kinderarztpraxis geht es nicht 
immer nur um Diagnostik sondern 
oft um Beratung. Und das geht wun-
derbar auch per Video. Das Kind 
kann zu Hause bleiben und muss 
sich nicht im Wartezimmer den an-
deren Keimen der Saison aussetzen.

Wie sieht es mit der Qualität aus?

Die Qualität in der Telemedizin 
ist durchaus hoch. Gerade in der 
kinderärztlichen Praxis kann man 
die Telemedizin gut einsetzen, denn 
hier spielt die Anamnese und die 
Einordnung von Befunden ja eine 
große Rolle. Durch Anamnese be-
kommt man eine ganze Menge he-
raus. Und erst danach geht es um 
Einordnung und Behandlung. Auch 
in der Praxis sehe ich nur ein Zeit-
fenster der Erkrankung, wenn ich 
den Patienten nur ein paar Minuten 
sehe. Daher ist es oft wichtig zu er-
klären, auf welche Warnzeichen die 
Eltern gegebenenfalls achten sollen. 

Und wie sind die Reaktionen?

Sehr positiv. Anfänglich ist ja 
schon eine Skepsis da. Ich habe ein 

krankes Kind und natürlich ist der 
Reflex zum Kinderarzt zu gehen. 
Das ist ja auch richtig und ver-
ständlich. Aber wenn die Eltern 
dann mal eine Videosprechstunde 
hatten, sind sie sehr positiv und 
kommen wieder. Ich habe tatsäch-
lich Patienten bei docdirekt schon 
mehrfach behandelt. ef/sm

  Videos zum Interview auf: 
www.youtube.de » docdirekt

  Interessieren Sie sich für doc- 
direkt und möchten Werbemate-
rial zur Auslage in den Praxen  
anfordern? Bitte melden Sie sich  
unter pressereferat@kvbawue.de
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Wenn Krankenpfleger Heiko 
Kalmbach zu seinen Patienten 
aufbricht, dann ist er mit neues-
ter Technik ausgerüstet. Neben 
dem Verbandsmaterial für die 
Versorgung der Kranken hat er 
auch ein Smartphone und eine 
spezielle Datenbrille dabei. Die 
erlaubt die Kommunikation mit 
dem Ehinger Hausarzt Andreas 
Rost. Dieses telemedizinische 
Projekt wird mitfinanziert von 
der ZuZ-Innovationsförderung.

Herr Vasiljevic ist durch einen 
Unfall seit 24 Jahren auf den Roll-
stuhl angewiesen, leidet zudem an 
chronischen Wunden an den Füßen. 
Beides macht es dem 68-Jährigen 
schwierig, seinen Arzt zu erreichen. 
Daher besucht ihn Heiko Kalmbach 
auf seinen Wundversorgungstouren. 
Neu ist, dass er mit der Datenbrille 
Xperteye den Hausarzt Andreas 
Rost nun quasi mit im Gepäck hat.

Xperteye

Die Datenbrille ist ursprünglich 
ein Videokonferenztool. Sie ermög-
licht es dem Krankenpfleger, den 
Arzt online einzubeziehen und 
wichtige Entscheidungen abzustim-
men. Mittels Datenbrille kann er 
beispielsweise die Wunden des Pati-
enten einzoomen. Dies erleichtert 
die ärztliche Begutachtung. Andreas 
Rost dirigiert von seiner Ehinger 
Hausarztpraxis, kann auch aktiv 
agieren, etwa das Licht der Brille 
einschalten. Herr Vasiljevic sieht 
den Arzt per Smartphone, Rost sei-
nen Patienten auf dem Laptop. 

Arztzeit gezielt nutzen

Der Arzt hat viele Patienten 
aus den ländlichen Gebieten um 

Telemedizin-Projekt Xperteye erlaubt Fernkonsultation per Datenbrille 

„Ärztliche Ressource Zeit effektiver einsetzen“ 

Ehingen. Der Bedarf an Hausbesu-
chen steigt – durch Überalterung 
der Bevölkerung und Ärztemangel. 
Daher die Idee des Projektes 

„Xpert eye – mit Weniger mehr leis-
ten“.

„Wir wollen den Arzt da drau-
ßen entbehrlicher machen und aus-
gewähltes Personal an die Front 
bringen, das mit Zusatzequipment 
ausgestattet ist, damit wir unsere 
begrenzte Ressource Zeit effekti-
ver einsetzen können“, sagt Rost. 
So brauche er sich nicht mehr auf 
den zeitraubenden Weg zu den Pa-
tienten machen, sondern könne 
von der Praxis aus arbeiten – zwi-
schendurch, in der Mittagszeit – 
und nebenbei Papierkram erledi-
gen. Gerade jetzt sei dies von 
Vorteil, da er, durch einen Autoun-
fall verletzt, weniger mobil sei  
und daher keine Hausbesuche ma-
chen könne. 

Anwendungsgebiete

Geeignet sei Xperteye, so Rost, 
nur in Kooperation mit einem Pra-
xismitarbeiter, „von dem man weiß, 
wie er tickt und dem man blind ver-
trauen kann“. Wie Kalmbach, den 
er seit 15 Jahren kennt. 

Krankheitsbilder wie chroni-
sche Wunden seien gut behandel-
bar, ebenso die Weiterbehandlung 
von chronischen Erkrankungen bei 
Patienten, die man länger kenne. 

„Etwa bei einem Gichtanfall kann 
ich durch die Datenbrille die Zehen 
anschauen, den Krankenpfleger 
anweisen, sie anzufassen und be-
wegen zu lassen.“ An seine Gren-
zen gelange die Technik, wenn es 
beispielsweise um das Abhören per 
Stethoskop gehe. Ausschließen 
müsse man natürlich auch Notfälle. 
Rost: „Die Technik ersetzt den al-
ten Modus nicht, sondern ergänzt 
ihn.“

Kalmbach ist ein erfahrener 
Krankenpfleger. Doch, so erläutert 
er, die Unterstützung durch den 
Arzt gebe ihm Sicherheit und Ruhe 
in der Versorgung der Patienten. 
Rost ergänzt: „Bei Wunden muss 
man ja auch die ursprüngliche Er-
krankung miteinbeziehen. Wie 
sollte die Pflegekraft dies leisten? 

Online-Sprechstunden, Ge-
sundheits-Apps oder Telemedi-
zin – die neue digitale Welt hält 
viele Ideen bereit, doch welche 
sind für Patienten und Ärzte 
sinnvoll? Antworten gibt es beim 
eHealth Forum am 6. April 2019 
im Haus der Ärzte in Freiburg. 
Hier präsentiert die KVBW die 
Trends zur Digitalisierung in 
den Arztpraxen.

Eröffnet wird der Kongress 
vom baden-württembergischen 
Sozialminister Manne Lucha. Er 
wird über die Fördermaßnahmen 
der Landesregierung und die Be-
deutung der Digitalisierung für 
Baden-Württemberg berichten. 

Von der Landes- geht es dann 
auf die Bundesebene: Christian 
Klose vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium gibt einen Ausblick auf 
das geplante E-Health-Gesetz 2.0. 
Wird es die entscheidenden Wei-
chen stellen, um Deutschland auch 
in der digitalen Medizin voran zu 
bringen? Dr. Thomas Kriedel von 

eHealth Forum in Freiburg präsentiert innovative Lösungen 

Digitalisierung in den Arztpraxen
der KBV wird den Nutzen für Arzt 
und Patienten betrachten. An-
schließend können die Teilnehmer 
mit den Referenten via Live-chat 
und Voting diskutieren. 

Forum „Elektronische Gesund-
heitsakten“

AOK, TK und die Ersatzkas-
sen präsentieren ihre Gesund-
heitsakten und eServices für die 
GKV-Versicherten. Die elektroni-
sche Patientenakte soll alle Be-
funde, Diagnosen, Röntgenbilder 
oder Rezepte der Krankenversi-
cherten bei Bedarf verfügbar ma-
chen, um die medizinische Ver-
sorgung zu verbessern. 

Ab 2021 soll sie allen gesetz-
lich Versicherten zur Verfügung 
stehen. Zentrale Frage ist: Wer hat 
die Datenhoheit und wo werden 
die Daten gespeichert? Einzelne 
Krankenkassen sind schon jetzt 
mit ihren individuellen Lösungen 
gestartet, ohne auf gemeinsame 
Standards zu warten. 

Forum „Telemedizin“

Ein neues Betreuungs- und Ver-
sorgungssystem wird vorgestellt: Die 
MFA besucht den Patienten zu Hause, 
der behandelnde Arzt bekommt die 
relevanten Daten/Bilder/Videos live 
auf sein PVS, beispielsweise mit Da-
tenbrille (siehe oben). Experten glau-
ben, dies ist ein Modell für die Zu-
kunft – der Ärztemangel fordert neue 
Ansätze und diese Art der Telemedi-
zin bietet Potenzial.  mt

è Die Veranstaltung beginnt um 
9.30 Uhr und dauert bis 15.00 Uhr. 
Programm und Anmeldung: 

www.kvbawue.de/
praxis/aktuelles/
ehealth-forum-
freiburg/

Für die Teilnahme erhalten Ärzte 
fünf Fortbildungspunkte, die Teil-
nahme ist gebührenfrei.

Heiko Kalmbach mit Datenbrille Xperteye

Die Förderung umfasst Projekte, 
in denen Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
(IKT) oder telemedizinische An-
wendungen zum Einsatz kom-
men. Sie sollen räumliche Dis-
tanzen überbrücken und 
dadurch die Versorgung vor al-
lem in ländlichen Regionen si-
cherstellen. Das ZuZ-Programm 
wird  zu gleichen Teilen von der 
KVBW und den Krankenkassen 
finanziert. Pro Jahr stehen rund 
5,4 Millionen Euro zur Verfügung. 

ZuZ  
Innovationsförderung

Beispielsweise die Entscheidung, 
ein Antibiotikum einzusetzen, kann 
nicht sie fällen, sie kann höchstens 
sagen, mit der Wunde geht etwas 
aus dem Ruder. 

Projekt

Das Xperteye-Behandlungspro-
jekt wurde iniitiert von der 
G‘sundregion Medizinische Versor-
gung Alb-Donau und Ulm und ist 
seit Oktober 2018 am Start. Projekt-
verantwortlicher ist Andreas Rost. 
Augenblicklich nehmen acht Praxen 
teil. Gefördert wird es durch das 
ZuZ-Innovationsförderprogramm. 

Ein Wehrmutstropfen des Tele-
medizinprojekts ist der noch krän-
kelnde flächendeckende Internet-
ausbau auf dem Land. Rost: „Trotz 
diverser Anstrengungen und Ka-
belbautätigkeiten in der Region 
haben wir bis heute eine Funk-
netzabdeckung von meist 3G, auf 
der Albhochfläche und in den Sei-
tentälern abseits der Bundesstra-
ßen teils 1G oder gar kein Funk-
netz.“ Abhilfe biete aber das 
Equipment: „Dank eines leis-
tungsstarken Gigacube Hotspots 
können wir derzeit 70 Prozent der 
versorgten Patienten mit dieser 
Technik telemedizinisch betreuen.“ 

Patienten

Herr Vasiljevic ist mit der Be-
handlung durch den Teledoc zu-
frieden. Schließlich kann er sich 
mit seinem Arzt nun unterhalten 
und Nachfragen stellen. Dies ist 
besser, als wenn nur der Kranken-
pfleger vorbeischaut. Eine Reak-
tion, die auch Rost schon öfter ge-
hört hat: „Viele sagen, das ist schön, 
es war schon lange kein Doktor 
mehr bei mir.“ ef

Große Nachfrage nach Innovationen in der Praxis

Arzt Andreas Rost ist mit Tablet virtuell dabei. 
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Frist zur TI-Anbindung neigt sich dem Ende zu

Anschluss für die Praxen
Nach Protesten der Ärzte-

schaft hatten die politischen 
Entscheidungsträger ein Einse-
hen und haben Ende des ver-
gangenen Jahres die Fristen 
für die Anbindung an die Tele-
matikinfrastruktur (TI) noch 
einmal verlängert. Doch auch 
diese Verlängerung ist mittler-
weile fast schon wieder am 
Ende – einen weiteren Auf-
schub wird es wohl nicht mehr 
geben.

Bis zum 31. März 2019 müssen 
Praxen alle Komponenten für die 
TI-Anbindung verbindlich bestellt 
haben. Dann erfolgen bis zum 30. 
Juni 2019 keine Honorarkürzungen. 
Das Nachweisverfahren für die Be-
stellung führt die KVBW bürokra-
tiearm in Form einer verbindlichen, 
vorformulierten Eigenerklärung 
durch. Bis Ende Juni muss die 
Technik installiert sein; ab 1. Juli 
greifen die Sanktionen. Praxen, die 
dann nicht die Versichertendaten 
beim Einlesen der elektronischen 
Gesundheitskarte online abglei-
chen und gegebenenfalls aktualisie-
ren (Versichertenstammdatenma-
nagement, VSDM), wird die 
Vergütung um ein Prozent so lange 
gekürzt, bis die Prüfung durchge-
führt wird. 

Kostenerstattung

Zur Refinanzierung der Installa-
tionskosten haben die KBV und der 
GKV-Spitzenverband eine Finanzie-
rungsvereinbarung geschlossen. Die 
KVBW erstattet die Pauschalen für 
die Erstausstattung und den laufen-
den Betrieb automatisiert im Rah-

men der Quartalsabrechnung. Die 
Pauschale ist abhängig vom Zeit-
punkt (Quartal) der ersten Durch-
führung des VSDM sowie von der 
Anzahl der in der Praxis tätigen 
Vertragsärzte. Auch die Kostener-
stattungen für weitere vorgesehene 
TI-Anwendungen sind bereits ver-
einbart worden (Notfalldatenmana-
gement, eArztbrief). 

Als Installationsnachweis gilt 
für alle Praxen mit direktem Arzt-
Patienten-Kontakt das erste erfolg-
reich durchgeführte VSDM bei ei-
nem abzurechnenden GKV- 
Patienten. Das PVS fügt dann auto-
matisch einen Prüfnachweis in die 
KV-Abrechnung ein, anhand des-
sen die KVBW die praxisindividu-
elle Pauschale auf das Honorar-
konto auszahlt. 

Zuschlag für größere Praxen

Größere Praxen erhalten zur Fi-
nanzierung der Anbindungskosten 
an die TI einen Komplexitätszu-
schlag. Der Zuschlag wird zusätz-
lich zu der Pauschale für die Erst-
ausstattung gezahlt und soll den 
besonderen Aufwand für die Ein-
bindung weiterer stationärer Kar-
tenterminals abdecken. 

Die Finanzierungsvereinbarung 
sieht vor, dass Praxen mit mehr als 
drei Ärzten und/oder Psychothera-
peuten einmalig 230 Euro erhalten 
sowie Praxen mit mehr als sechs 
Ärzten und/oder Psychotherapeuten 
einmalig 460 Euro. Grundlage für 
die Ermittlung der Anzahl der 
Ärzte in der Praxis ist deren Tätig-
keitsumfang laut Zulassungs- und 
Genehmigungsbescheid (kumulier-
tes Vollzeitäquivalent). Praxen mit 

vier bis sechs Ärzten oder Psycho-
therapeuten können zwei Terminals 
erhalten, noch größere Praxen drei 
Terminals.

Einführung der Telematik- 
infrastruktur

Die bundesweite TI wird schritt-
weise ausgerollt. Als erste Funktion 
der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) startet das VSDM, also die au-
tomatische Online-Prüfung der 
Stammdaten auf der Versicherten-
karte. Ab 1. Januar 2019 ist dieser 
Online-Abgleich der Versichertenda-
ten für Vertragsärzte und -psycho-
therapeuten gesetzlich verpflichtend. 
Ab 1. Juli 2019 greifen die Sanktio-
nen. 

Für den Anschluss der Praxen 
an die TI und die Durchführung des 
VSDM sind verschiedene techni-
sche Komponenten als Basisausstat-
tung erforderlich (Konnektor, Kar-
tenterminals, Praxisausweis). Die 
Betreibergesellschaft gematik zerti-
fiziert die Komponenten für den 
Einsatz in den Praxen. 

Schon länger hatte sich abge-
zeichnet, dass aufgrund von Liefer-
engpässen der Industrie der Zeit-
plan nicht zu halten ist. Zum 
Jahresende 2018 waren weniger als 
ein Fünftel der Arztpraxen in Ba-
den-Württemberg an die TI ange-
schlossen. Das ergab eine Abfrage 
des Deutschen Ärzteblattes bei den 
Konnektorenanbietern. mk/sm

www.kvbawue.
de/ti

Wie lange  
dauern fünf Jahre?

So berechnen Kammern und KVBW  
die Fortbildungszeiträume

Zum 30. Juni 2019 müssen rund die 
Hälfte der KV-Mitglieder mit einem 
Fortbildungszertifikat ihrer Kammer 
nachweisen, dass sie sich in den 
letzten fünf Jahren fortgebildet ha-
ben. In diesem Zusammenhang 
taucht immer wieder die Frage auf, 
wie sich der Zeitraum bei der Ärzte- 
und Psychotherapeutenkammer 
und der KVBW berechnet.  

Sowohl nach der Berufsordnung 
als auch nach dem Sozialgesetz-
buch müssen Ärzte und Psycho-
therapeuten die Erfüllung ihrer 
Fortbildungspflicht innerhalb ei-
nes Fünfjahreszeitraums nachwei-
sen. Aber: Kammer und KV ha-
ben eine unter schiedl iche 
Betrachtungs- und Berechnungs-
weise dieses Zeitraums, was 
manchmal zur Verwirrung führt. 
Bei der KV ist ein Zertif ikat in-
nerhalb des gegebenen Fünfjah-
reszeitraums vorzulegen, das 
Zertifikat der Kammer wiederum 
bescheinigt, dass sich der Betref-
fende in den vorhergehenden 
fünf Jahren fortgebildet hat.   

Kammer

Das Zertifikat der Kammer wird 
grundsätzlich auf den Tag des Ein-
gangs der vollständigen Unterla-
gen bei der Kammer datiert. Ab 
diesem Tag ist es fünf Jahre gültig. 
Wichtig: Das Erteilen des Zertifi-
kats erfolgt kammerseitig nicht 

„automatisch“, wenn 250 Punkte 
erreicht sind, es muss beantragt 
werden. Wird vor Ablauf der fünf 
Jahre ein neues Zertifikat bean-
tragt, beginnt kammerseitig ein 
neuer Fünfjahreszeitraum zu lau-
fen. Andererseits werden Fortbil-
dungspunkte, die älter sind als fünf 

Jahre, bei der Erstellung des neuen 
Zertifikats nicht berücksichtigt.

KVBW

Bei der KV beginnt der erste 
Fünfjahreszeitraum mit dem ers-
ten Tag der Tätigkeit als zugelas-
sener, ermächtigter oder ange-
stellter Arzt/Psychotherapeut im 
Rahmen der ambulanten Versor-
gung. Er endet nach Ablauf von 
fünf Jahren. Diesem Nachweis-
zeitraum schließt sich jeweils ein 
neuer Fünf jahreszeitraum an. 
Dies ändert sich auch nicht durch 
die Vorlage des Zertifikates, das 
innerhalb der berechneten Fünf-
jahresfrist vorzulegen ist. 
Wird innerhalb der KV-Frist ein 
zweites Zertifikat vorgelegt, hat 
dies keinerlei Folgen für den KV-
Zeitraum und wird nicht beachtet.
 
Ärzte und Psychotherapeuten ha-
ben also keinen Nachteil, wenn ihr 
Fortbildungszertif ikat vor dem 
Ende ihrer aktuellen Nachweisfrist 
bei der KV ausgestellt wird. Der 
Vorteil in diesem Fall ist, dass sie 
bereits ab Ausstellung des Zertifi-
kats wieder Punkte für das nächste 
sammeln können. Hierbei muss le-
diglich beachtet werden, dass diese 
zum Zeitpunkt der nächsten Bean-
tragung bei der Kammer nicht älter 
sein dürfen als fünf Jahre.  sf

Das Kammer-Zertifikat wurde am 15. Mai 2015 ausgestellt. Die 
neue Fünfjahresfrist der Kammer beginnt am 16. Mai 2015 und 
endet mit Ausstellungsdatum des neuen Zertifikates spätestens 
am 15. Mai 2020. Wird bereits am 1. April 2019 ein neues Zer-
tifikat ausgestellt, beginnt kammerseitig ein neuer Fünfjahres-
zeitraum, der am 1. April 2024 endet. Werden die Unterlagen 
erst am 1. Juli 2020 vorgelegt, gehen Fortbildungspunkte, die 
älter sind als fünf Jahre, verloren. 
 
Angenommen, im vorliegenden Fall endet der KV-Zeitraum am 
30. Juni 2015. Dann erfüllt das am 15. Mai 2015 erworbene und 
der KV vorgelegte Zertifikat die Fortbildungspflicht. Aber auch 
ein am 1. Februar 2013 erworbenes und vorgelegtes Zertifikat 
würde dies tun; am Enddatum 30. Juni 2015 der KV ändert das 
nichts. Die ab 1. Februar 2013 erworbenen Fortbildungspunkte 
werden dann dem neuen Kammerzeitraum gutgeschrieben und 
tragen schon dazu bei, die Pflicht für den nachfolgenden KV-
Zeitraum ab 1. Juli 2015 zu erfüllen.  

Wird ein rechtzeitig erworbenes Zertifikat aber erst nach 
dem Ende des Fünfjahreszeitraums vorgelegt, also etwa am 
15. August 2015, löst dies die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Sanktionen aus. 

Beispiel zur Berechnung der 
Fortbildungsfristen 

Die Zeit drängt: TI-Anbindung muss bis zum 30. Juni erfolgt sein.
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Wenn ein Arzt die Praxis 
aufgibt, muss er sich dem Prob-
lem der Aufbewahrungspflicht 
für Patientenunterlagen wid-
men. Eine knifflige Sache, da 
auch Fristen beachtet werden 
müssen. Was wie und wie lange 
aufbewahrt werden muss, lesen 
Sie im Folgenden. 

Welche Unterlagen für welchen 
Zeitraum aufbewahrt werden müs-
sen, regelt die Berufsordnung der 
Landesärztekammer sowie das Pa-
tientenrechtegesetz. Demnach sind 
die Ärzte dazu verpflichtet, Doku-
mentations- und Aufbewahrungs-
pflichten einzuhalten. 

Was aufbewahrt werden muss

Die Aufbewahrungspflicht be-
trifft laut Kammer „alle in Aus-
übung des Berufs gemachten Fest-
stellungen und getroffenen 
Maßnahmen“, alle ärztlichen Auf-
zeichnungen und Untersuchungsbe-
funde, sprich, alle Krankenunterla-
gen. Das sind die Daten, die der 
Arzt und seine Hilfspersonen bei 
der ärztlichen Tätigkeit ermittelt 
oder selbst erzeugt haben. Dazu ge-
hören die Patientenkartei, alle 
Fremdbefunde und Arztbriefe, 
Operations- und Transfusionsbe-
richte, alle Ergebnisse von bildge-
benden Verfahren (Röntgen, Sono-
graphie, MRT, Szintigramme etc.) 
und sonstige patientenbezogenen 

Datensammlungen, sowohl hand-
schriftlich, maschinenschriftlich als 
auch edv-technisch.

Aufbewahrungsdauer 

Die Aufbewahrungspflicht en-
det in der Regel zehn Jahre nach 
dem Behandlungsende; es sei denn, 
gesetzliche Vorgaben sehen längere 
Aufbewahrungsfristen vor (Aus-
nahme sind zum Beispiel die Strah-
lenbehandlung mit 30 Jahren oder 
beim D-Arzt-Verfahren die Be-
handlungsunterlagen über das 
Durchgangsverfahren einschließ-
lich Röntgenbilder und Kranken-
blätter mit 15 Jahren). Nach Ablauf 
dieser Fristen müssen die Akten 
ordnungsgemäß vernichtet werden, 
das heißt eine „Papierakte“ mit ei-
nem Shredder zerkleinert, die elek-
tronische Akte unwiederbringlich 
gelöscht werden, auch auf den Si-
cherungsmedien. 

Akten ordnungsgemäß aufheben  
– etwa bei Praxisübergabe

Grundsätzlich hat der überge-
bende Arzt die Aufgabe, die Patien-
tenakten ordnungsgemäß aufzube-
wahren, beispielweise in seinen 
eigenen Räumen. Innerhalb der „al-
ten“ Praxis können die Unterlagen 
mittels eines „Zwei-Schrank-Mo-
dells“ gelagert werden. Das bedeu-
tet, dass der die Praxis überneh-
mende Arzt die Patientenakten in 

einem gesonderten, verschlossenen 
Karteischrank aufbewahrt. Sofern 
die alte Patientenkartei mittels EDV 
archiviert war, ist der alte Datenbe-
stand zu sperren und mit einem 
Passwort zu versehen. 

Der Praxisübergeber bleibt zu-
nächst Eigentümer; bei Praxisüber-
nahme wird ein Verwahrungsver-
trag vereinbart. Der Übernehmer 
kann die Patientenakten von Fall zu 
Fall entnehmen und einsehen, aber 
nur dann, wenn der frühere Patient 
ihn zu einer Behandlung aufsucht 
und dem auch schriftlich zustimmt. 

Was nicht erlaubt ist

Eine Übergabe an ein privates 
Archivunternehmen ist nicht ge-
stattet. Nach Ansicht der Landes-
ärztekammer ist es ebenfalls nicht 
erlaubt, die Originalakten dem Pa-
tienten zu übergeben. Die Akten 
vor der Aufbewahrungsfrist zu ver-
nichten, ist rechtswidrig.

Was geschieht, wenn der Arzt 
keinen Nachfolger findet

Auch wenn die Aufbewah-
rungspflicht mit unverhältnismäßi-
gen Schwierigkeiten verbunden ist, 
der Arzt keinen Nachfolger findet, 
umzieht oder auswandert, kommt 
er nicht umhin, die Unterlagen auf-
zubewahren. Dies gilt übrigens 
auch für die Erben eines verstorbe-
nen Arztes. ef

Praxisab-/aufgabe in Sicht
Welche Unterlagen man unbedingt aufbewahren muss

è Weitere Informationen
Merkblatt zur Aufbewahrung von 
Praxisunterlagen: www.aerztekam-
mer-bw.de » Ärzte » Merkblätter und 
Recht » Merkblätter » Aufbewahrung 
von Praxisunterlagen bei Praxisauf-
gabe

è Übersicht über  
Aufbewahrungsfristen
www.kvbawue.de » Praxis » Unter-
nehmen Praxis » Datenschutz und 
Schweigepflicht » Dokumente: „Auf-
bewahrungsfristen für ärztliche Un-
terlagen“

QM-Fachberater  
Praxisservice: 
0711 7875-3300

Aufbewahrungsfristen (Auszug)

*Komplette Liste über den QR-Code rechts unten einsehbar

die Türen nie abgeschlossen sein. 
Und dann empfehlen wir, gefährliche 
Gegenstände von den Schreibtischen 
zu nehmen. Dazu gehören beispiels-
weise Brieföffner oder Scheren. Las-
sen Sie auch keine Hinweise auf Ih-
ren persönlichen Hintergrund auf 
den Tischen, etwa Familienfotos. 

Warum nicht?
Ich glaube nicht, dass Sie wollen, 

dass ein aggressiver Patient sich um-
schaut und dann sagt: „Ah, Sie haben 
also eine hübsche Tochter, die würde 
ich auch mal gerne kennen lernen.“ 
Oder: „Haben Sie ein schönes Haus, 
wo steht denn das?“ Das reicht schon, 
dass sie nicht mehr ruhig schlafen. 

Und was sollen Praxen organisa-
torisch unternehmen?

Wichtig ist es, sich in bedrohlichen 
Situationen Hilfe zu holen. So könnten 
Praxen etwa über das Telefon oder 
den PC eine Art „Code“ vereinbaren, 
der allen anderen signalisiert, dass in 
einem Raum oder am Eingangstresen 
Unterstützung benötigt wird. Praxis-
personal kann durchaus auch andere 
Patienten, etwa im Wartezimmer, um 
Unterstützung bitten. Je imposanter 
die Erscheinung des Hilfeleistenden 
desto besser. Mir ist aber auch klar, 
dass es eine Reihe von Konstellationen 
gibt, in denen das schwierig ist, etwa 
wenn jemand ganz alleine in der Praxis 
ist. Viele Ihrer Psychotherapeuten ha-
ben gar kein Praxispersonal. Und dann 
gibt es natürlich auch Praxen, in denen 
nur Frauen beschäftigt sind. 

Die schreckliche Tat in Of-
fenburg, wo ein Arzt in sei-
ner Praxis erstochen wurde, 
hat das Thema „Gewalt in 
Arztpraxen“ auf die Tages-
ordnung gebracht. Erst 
kürzlich hat ein Patient in 
einer Praxis in Rheinfelden 
randaliert, eine MFA und 
den Arzt angegrif fen. 
Grund: Er hat keinen Ter-
min bekommen. Was kann 
eine Praxis unternehmen, 
wie sollen sich die Ärzte 
und das Praxispersonal ver-
halten, wenn Patienten ag-
gressiv werden? Kai Sonn-
tag hat Paul Riehl, Erster 
Polizeihauptkommissar und 
Präventionsexperte im Poli-
zeipräsidium in Offenburg, 
dazu befragt.

Herr Riehle, uns wird Unsi-
cherheit aus den Praxen nach 
der Tat in Offenburg signali-
siert. Kann man sich dagegen 
schützen? 
Zunächst einmal kann man sich, so 
hart das jetzt klingen mag, gegen 
einen Angriff, wie er in der Praxis 
in Offenburg stattgefunden hat, 
nicht schützen. Was wollen Sie 
machen, wenn jemand mit dem 
Messer bewaffnet in eine Praxis 

Hilfe für die Helfer

stürmt und zusticht? Da müssten Sie 
Zugangskontrollen einrichten, die 
aber in einer Praxis nicht realistisch 
sind. Zum Glück geschieht so etwas 
wie in Offenburg extrem selten. Si-
cherlich häufiger kommt aggressives 
Verhalten vor, und da hat man auch 
in einer Praxis Handlungsmöglichkei-
ten. 

Nämlich?
Wir unterscheiden zwischen 

räumlichen, organisatorischen und 
verhaltensorientierten Maßnahmen.

Was könnte denn eine Praxis 
räumlich oder organisatorisch 
unternehmen?

Arztpraxis ist nicht gleich Arzt-
praxis. Da haben wir sehr übersicht-
liche, großzügige und helle Räume. 
Und dann gibt es wieder kleine und 
verwinkelte Praxen. Aber man 
könnte schon schauen, ob die 
Schreibtische in den Behandlungs-
räumen so stehen, dass sie einen 
Fluchtweg offen lassen, also im Ideal-
fall der Tisch zwischen dem Angrei-
fer und der Tür steht. Auch sollten 

Wie man sich in Arztpraxen vor Gewalt schützt

Unter welchen Umständen 
sollte eine Praxis die Polizei 
rufen?

Die Polizei einzuschalten, ist 
ganz wichtig. Ich kann nur drin-
gend empfehlen, wenn eine Situa-
tion eskaliert, die 110 anzurufen. 

Schließlich haben wir hier po-
tenzielle Verstöße gegen das Straf-
recht. Dazu gehören Hausfrie-
densbruch, Körperverletzung, 
Bedrohung und Beleidigung. 

Kommen wir zu den verhal-
tensbezogenen Maßnahmen. 

Zunächst einmal wird es häufig 
so sein, dass Situationen sich hoch-
schaukeln und dann eskalieren. 
Wichtig ist es daher, seinem eige-
nen Bauchgefühl zu folgen und 
rechtzeitig zu handeln, bevor die 
Situation überkocht. 

Viele bekommen schnell ein 
ganz gutes beziehungsweise ungu-
tes Gefühl für die Situation. Dann 
sollten Sie am Empfangstresen auf-
stehen und im wahrsten Sinne des 
Wortes auf Augenhöhe mit dem 
Patienten sprechen – in einem kla-
ren, bestimmten, gleichwohl 
freundlichen Ton. 

Es empfiehlt sich, wenn möglich, 
die „Luft“ aus der Situation rauszu-
nehmen und beispielsweise den Pa-
tienten noch einmal zu bitten, im 
Wartezimmer Platz zu nehmen. 
Man werde sich um sein Anliegen 
kümmern. Danach könnten Sie die 
Polizei rufen. ks
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Unterlagen Erläuterungen
Aufbewah-
rungsfrist

Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung

Durchschrift des Vierfach-
satzes

1 Jahr

Befundmitteilungen 10 Jahre

Betäubungsmittel BtM-Rezeptdurchschrift, 
BtM-Karteikarten

3 Jahre

Notfall-/Vertreterschein Deckblatt (Muster 19a) 1 Jahr

Mitteilung für den weiterbe-
handelnden Arzt (Muster 19b)

10 Jahre

Durchschlag für den vertre-
tenden Arzt (Muster 19c)

10 Jahre

Röntgendiagnostik
Ausnahme D-Arzt, H-Arzt

Aufzeichnungen, Filme 10 Jahre (be-
ginnend ab 18. 
Lebensjahr)

Röntgen Konstanzprüfungen Konstanzprüfungen und deren 
Dokumentationen

2 Jahre

Sonographische  
Untersuchungen

Aufzeichnungen, Fotos oder 
Diskette, Tapes, Prints

10 Jahre

Überweisungsscheine 1 Jahr

Überweisungsscheine,  
quartalsübergreifend

1 Jahr nach Be-
handlungsende

Verordnungen Eintrag in Kartei/PC 10 Jahre

Auch in Arztpraxen wichtig: deutlich Grenzen setzen
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Blut ist ein ganz besonderer Saft
Österreichischer Pathologe und Serologe entdeckt Blutgruppen

Warum retteten Bluttransfu-
sionen früher vielen Patienten 
das Leben, während andere da-
ran starben? Die Antwort auf 
diese Frage fand der Wiener 
Arzt Karl Landsteiner (1868 bis 
1943). Am 14. November 1901 
stellte er die Entdeckung der 
Blutgruppen vor. Knapp dreißig 
Jahre später erhielt er dafür 
den Nobelpreis. Zu Recht: Seine 
Entdeckung hat seither unzähli-
gen Menschen das Leben geret-
tet.

Seit jeher hat der Mensch Heil-
methoden ersonnen, die mit dem 
Austausch von Blut zu tun haben. 
Die älteste davon ist der Aderlass. 
Den Ärzten ging es in grauer Vor-
zeit darum, die Patienten vom 
„Blutstau“ zu befreien, den sie für 
die Ursache der Krankheiten hiel-
ten; oder aber von „Blutsäften“, die 
ihrer Ansicht nach aus dem Gleich-
gewicht geraten waren. Leider star-
ben die ohnehin geschwächten 
Kranken häufig daran; so wie 
George Washington, der lediglich 
an einer Kehlkopfentzündung litt 
und der nach einem kräftigen 
Aderlass dahinschied.

Im 17. Jahrhundert kamen 
Ärzte auf die Idee, verlorenes Blut 
im Körper „nachzufüllen“, wenn es 

zu wenig wurde. Doch woher neh-
men? Man behalf sich mit Tierblut. 
Daran starben nicht nur viele Men-
schen, es gab auch ethische Beden-
ken. Manche fürchtete sogar, dass 
mit dem Blut auch Aussehen und 
Charakter eines Tieres übertragen 
werde. Schon Ende des 17. Jahr-
hunderts wurden solche Transfusi-
onen verboten. Erst um 1825 gab es 
Versuche, Blut von Mensch zu 
Mensch zu übertragen. Doch auch 
dabei konnte man sich nicht erklä-
ren, weshalb nur die Hälfte der 
Empfänger überlebte.

Der Wiener Arzt Karl Land-
steiner wollte es schließlich genau 
wissen. Um 1900 machte er sich 
gezielt auf die Suche nach der Ur-
sache. Sich selbst und einigen Mit-
arbeitern zapfte er Blut ab. Dabei 
zeigte sich, dass in manchen Fällen 
die Blutkörperchen verklumpten, 
in anderen nicht. Das klumpende 
Blut war zu dick für die kleinsten 
Blutgefäße – und somit die Todes-
ursache. 

Landsteiner entdeckte, dass 
Blut von verschiedenen Spendern 
unterschiedliche Eigenschaften be-
sitzt. Eiweißmoleküle an der Ober-
fläche der roten Blutkörperchen 
vertragen sich nicht mit Antikör-
pern im fremden Blutserum. Land-
steiner folgerte: Es gibt verschie-

In loser Folge stellen wir in 
ergo berühmte Ärzte und 
Wissenschaftler vor, die Au-
ßergewöhnliches geleistet 
haben, sowie große medizini-
sche Errungenschaften der 
vergangenen Jahrzehnte. In 
ergo Ausgabe 1/2019 erzäh-
len wir vom Entdecker der 
Blutgruppen, Karl Landsteiner, 
zu dessen Ehren der Welt-
Blutspendetag ins Leben ge-
rufen wurde.

dene Blutgruppen. A, B und C 
(heute 0) nannte er sie. Bei einer 
Bluttransfusion sei also darauf zu 
achten, dass nur Spender und Emp-
fänger zusammenkommen, deren 
Blutgruppen sich vertragen. Im 
Jahr 1901 veröffentlichte er seine 
Ergebnisse in der „Wiener Klini-
schen Wochenschrift“ unter dem 
Titel „Über Agglutinationserschei-
nungen normalen menschlichen 
Blutes“. Später entdeckten seine 
Assistenten noch eine vierte, die 
Blutgruppe AB. Ein Jahr nach sei-
ner Entdeckung der Blutgruppen 
entwickelte Landsteiner gemein-
sam mit dem Gerichtsmediziner 

Max Richter eine Methode zur Be-
stimmung der Blutgruppen aus 
Blutflecken.

Nach dem Ende des ersten 
Weltkriegs übersiedelte der Sero-
loge mit seiner Familie aus wirt-
schaftlicher Not erst nach Hol-
land und später in die USA. Im 
Rockefeller Institute New York 
arbeitete er an der Erforschung 
der Blutgruppen weiter. Gemein-
sam mit dem Amerikaner Alex-
ander Wiener entdeckte er im 
Blut den Rhesusfaktor. Die letz-
ten Jahre seines Lebens widmete 
sich Landsteiner der Onkologie, 
um seiner Frau Helene beizuste-

hen, die an Schilddrüsenkrebs er-
krankt war. Der Pathologe starb 
an einem schweren Schlaganfall 
im Juni 1943 in New York, seine 
Frau überlebte ihn um etwa sechs 
Monate.

Aderlässe zur medizinischen 
Behandlung werden heute nur 
noch äußerst selten durchgeführt, 
Blutspenden dagegen werden im-
mer gebraucht. Anlässlich Land-
steiners Geburtstags findet jedes 
Jahr am 14. Juni der Welt-Blut-
spendetag statt. Sein Konterfrei 
z ier te außerdem die alte 
1.000-Schilling-Banknote sowie 
zwei Briefmarken.  mara

Anmeldung KV Newsletter
Beziehen Sie die Schnellinfo oder den Newsletter der KVBW?

 
Für den Vorstand hat der Austausch mit den Mitgliedern eine große 
Bedeutung. Aus Kostengründen und der Umwelt zuliebe sollen die pa-
pierlosen Informationswege stärker genutzt werden. E-Kommunikation 
ist schnell und aktuell. Machen Sie es wie viele andere Kollegen schon 
heute: Teilen Sie uns Ihre E-Mail- Adresse und Arztnummer mit für den 
Erhalt der elektronischen Informationen des Vorstands.

  
è  Anmeldung unter pressereferat@kvbawue.de oder 

über www. kvbawue.de/kvbw-newsletter 

ADHS – kein stiller Begleiter! 
 Diagnostik und Therapie bei Kindern, Jugendlichen und  

Erwachsenen unter Berücksichtigung der S3-Leitlinie
- Symposium am 10. Mai 2019 in Stuttgart -

Im Volksmund ist oft vom klassi-
schen „Zappelphilipp“ die Rede, 
wenn es um ADHS geht. Auch als 
Modediagnose oder primär gesell-
schaftliches Problem wird die Stö-
rung fälschlicherweise gerne abge-
stempelt. Die medizinische Realität 
sieht jedoch anders aus: ADHS 
tritt in den verschiedensten Facet-
ten auf. Alter, Ausprägung und Be-
gleiterscheinungen sind so unter-
schiedlich wie die Patienten. Eben 
dieser Vielfalt zollt unser ADHS-
Symposium Tribut – mit hochkarä-
tiger Besetzung.

Nehmen Sie gemeinsam mit unseren 
Experten verschiedene Blickwinkel 
ein. Lernen Sie die neue ADHS-S3-
Leitlinie aus erster Hand kennen. Sie 
bietet erstmalig Empfehlungen, die 
den höchsten Grad methodischer 
Qualität aufweisen. Erfahren Sie au-
ßerdem mehr über deren Bedeut-
samkeit im Rahmen der wirtschaftli-
chen Verordnung sowie über 
Diagnostik und Therapie in Abgren-
zung zu anderen Störungsbildern. 
Nutzen Sie Ihre Chance auf einen 
fundierten ADHS-Rundumschlag – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Fortbildungspunkte: 4

Termin 
Freitag, 10. Mai 2019
15.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Ort
KVBW Stuttgart, Albstadtweg 11, 
70567 Stuttgart

Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Wissensportal Abfallma-
nager Medizin hat seine Plattform 
um ein neues Expertenforum er-
weitert: Unter www.abfallmana-
ger-medizin.de/forum können sich 
Mitarbeiter von Arztpraxen, Kran-
kenhäusern und anderen medizini-
schen Einrichtungen ab sofort zur 
Entsorgung medizinischer Abfälle 
mit angrenzenden Fachbereichen 
austauschen. Ob Betriebsbeauf-
tragte für Abfall, Umwelt, Gefahr-
gut, Gewässerschutz oder Arbeits-

Pionier der Blutübertragung: Karl Landsteiner

sicherheit, Krankenhaushygieniker, 
Einkäufer oder die Klinikleitung 
selbst – in dem Login-geschützten 
Forum gibt es die Möglichkeit, 
aktuelle Entsorgungsfragen wie 
auch Erfahrungswerte zu disku-
tieren und auf Gesetzesänderun-
gen oder wichtige Branchenveran-
staltungen hinzuweisen. Bereits 
jetzt haben sich über 50 Abfall-
Fachleute aus ganz Deutschland 
angemeldet. Die Nutzung des Fo-
rums ist kostenfrei. pm

www.abfallmanager-medizin.de
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Arzt fragt, KV antwortet

Aktuelles aus der Abrechnung
Zuweisung aus Zahnarztpraxen 

Von Zahnarztpraxen erhalte ich Patienten zur 
präoperativen Versorgung zugewiesen. Ist das 
überhaupt möglich?

Ja. Auch bei zahnärztlichen und/oder mund-, kiefer- 
beziehungsweise gesichtschirurgischen Eingriffen sind die 
Gebührenordnungspositionen 31010 bis 31013 abrech-
nungsfähig. Die Leistungen sind als ambulante Behandlung 
(Scheinuntergruppe 00) abzurechnen. ab

 
Aktuelle Fragen aus dem  
Verordnungsmanagement
Neue Formulare (Muster 64 und 65) für 
die Verordnung medizinischer Vorsorge 
für Mütter oder Väter zum 1. Oktober 
2018 eingeführt.

Wofür benötige ich die neuen Formulare?
Auf dem Muster 64 werden medizinische Vorsorgeleis-

tungen nach Paragraf 24 SGB V für Mütter und Väter ver-
ordnet, um den speziellen Gesundheitsrisiken der Erziehen-
den entgegenzuwirken. Sie sollen die bereits geschwächte 
Gesundheit verbessern, um dadurch eine in absehbarer 
Zeit drohende Krankheit zu verhindern. Umgangssprachlich 
werden diese Vorsorgeleistungen auch als „Kur“ bezeichnet. 

Das Muster 65 wird benötigt, wenn bei einer medizini-
schen Vorsorge der Mutter oder des Vaters ein Kind mit-
behandelt werden muss. Nehmen mehrere Kinder teil, 
wird für jedes Kind ein solches Attest benötigt. Beide For-
mulare lassen sich im PVS ausfüllen; auch Blankoformular-
bedruckung ist nun möglich.

Was ist der Unterschied zwischen der Verord-
nung einer Vorsorge (Muster 64) und einer Reha-
bilitation (Muster 61)?

Sie verordnen einer Mutter oder einem Vater eine 
Vorsorgeleistung, wenn bereits relevante Gesundheits-
störungen und vorübergehende Aktivitätsbeeinträchti-
gungen vorliegen und eine ambulante ärztliche Behand-
lung nicht ausreicht . Bei der Beur teilung der 
Vorsorgebedürftigkeit sind die auf das Gesundheitspro-
blem wirkenden Kontextfaktoren zu berücksichtigen. 
Dies wären zum Beispiel Mehrfachbelastung durch Beruf 
und Familie oder erhöhter Betreuungsaufwand durch 
chronisch kranke Kinder.

Bei bereits bestehenden Erkrankungen und längerfris-
tigen Aktivitätsbeeinträchtigungen (länger als sechs Mo-
nate) ist eine medizinische Rehabilitation angezeigt. Blei-
bende alltagsrelevante Einschränkungen sowie eine 
Verschlimmerung oder Chronifizierung der Erkrankungen 
sollen damit vermieden werden.

Kann ich das Ausstellen der Verordnungen ab-
rechnen?

Für das Ausstellen des Muster 64 ist die GOP 01624 
berechnungsfähig (neu im EBM). Die Leistung ist mit 210 
Punkten (22 Euro) bewertet. Für Muster 65 ist es die GOP 
01622 mit 83 Punkten (9 Euro).  mm

Umfrage belegt: Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten gern 

Engagement in der Praxis

Der Trend hält an. Immer 
mehr junge Ärzte wollen sich 
lieber in einer Praxis anstellen 
lassen als sie selbst übernehmen. 
Dadurch sinkt die Gesamtar-
beitszeit der Ärzte und der Ärz-
temangel wird immer größer. 
Dies ist das Ergebnis des Ärzte-
monitors 2018 der KBV und des 
NAV-Virchow-Bunds. Die gute 
Nachricht: Trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen und hoher 
Arbeitsbelastung sind Ärzte und 
Psychotherapeuten mit ihrem 
Beruf zufrieden.  

„Die Arbeitszeit des Arztes 
wird zunehmend zu einem knap-
pen Gut“, kommentierte KBV-
Vorstandssitzender Dr. Andreas 
Gassen das Ergebnis der Umfrage. 
Viele der jungen Ärzte wünschen 
sich eine bessere Work-Life-Ba-
lance und arbeiten deshalb in 
Teilzeit. Die durchschnittlichen 
Wochenarbeitsstunden sind von 
57 im Jahr 2012 auf jetzt 51 Stun-
den gesunken. „Wenn diese Ent-
wicklung weiter geht, werden wir 
zusätzlich zum Ärztemangel auch 
einen Mangel an verfügbarer Ar-
beitszeit für Patienten haben“, 
sagte Gassen.

Das werde auch nicht besser 
durch die aktuellen Maßnahmen 
seitens der Politik. Mit immer 
mehr Eingriffen sorge der Gesetz-
geber dafür, „dass der seiner Natur 
nach freie Beruf des Arztes in 
Wahrheit längst nicht mehr frei ist“, 
betonte der KBV-Chef und ver-
wies auf die nun per Gesetz gefor-
derten 25 Sprechstunden, wobei 
die Ärzte im Schnitt 32 Sprech-
stunden in der Woche anböten. 

„Dies birgt die Gefahr, ältere, noch 
in der Versorgung tätige Ärzte frü-
her als geplant in den Ruhestand 
zu bewegen und den dringend be-
nötigten ärztlichen Nachwuchs in 
der ambulanten Versorgung nach-
haltig zu verschrecken. Damit pro-
duziert und verschärft die Politik 
den Arztzeitmangel, den sie mit 
ihren Maßnahmen angeblich be-
seitigen will, auf absehbare Zeit 
selbst“.

Dr. Dirk Heinrich vom NAV-
Virchow-Bund forderte die Politik 
auf – unabhängig vom Trend zur 
Anstellung – alles zu unterneh-
men, um die Niederlassung in 
Selbstständigkeit zu fördern. 

„Dazu ist es jedoch erforderlich, 
die Rahmenbedingungen weiter 
zu verbessern. Ein erster Schritt 

ist die Beendigung der unseligen 
Budgetierung“, so der Bundesvor-
sitzende des Verbands der nieder-
gelassenen Ärzte.

Trotzdem nahm die Zahl der 
Ärzte, die mit ihrem Einkommen 
und der wirtschaftlichen Situation 
ihrer Praxis zufrieden ist, auch in 
diesem Jahr wieder zu. Beim Ein-
kommen beispielsweise sagen dies 
73 Prozent der Hausärzte und 68 
Prozent der Fachärzte. Dagegen 
sind nur 56 Prozent der Psychothe-
rapeuten mit ihrem Einkommen 
zufrieden.

Die „Kümmerer“

Zwar werden die Rahmenbe-
dingungen von den Befragten als 
schwierig kritisiert, dennoch sind 
90 Prozent der Ärzte und 97 Pro-
zent der Psychotherapeuten mit ih-
rem Beruf als solchem zufrieden. 
Mit 99 Prozent stufen fast alle 
Ärzte und Psychotherapeuten ihre 
Arbeit als nützlich und sinnvoll ein. 
Die meisten würden den Beruf 
wieder ergreifen. 

Ärzte und Psychotherapeuten 
sind echte „Kümmerer“ und enga-
gieren sich gern für ihre Patienten. 
Allerdings beklagen 57 Prozent der 
Ärzte und 32 Prozent der Psycho-
therapeuten, dass sie zu wenig Zeit 
für ihre Patienten haben. Dies gip-
felt bei manchen in der Erschöp-
fung: 33 Prozent der Ärzte und 17 
Prozent der Psychotherapeuten 
fühlen sich durch ihre Arbeit aus-
gebrannt.   

In diesem Jahr wurde erstmals 
auch nach Gewalterfahrungen in 
den Praxen gefragt: Rund 40 Pro-
zent der Ärzte gaben an, in den ver-
gangenen zwölf Monaten mindes-
tens einmal von verbaler Gewalt 
betroffen gewesen zu sein. Bei den 
Psychotherapeuten berichtete dies 
jeder fünfte. Mit körperlicher Ge-
walt war in seiner Berufslaufbahn 
jeder vierte Arzt mindestens ein-
mal konfrontiert.  kbv

ÄRZTEMONITOR 
 
  Welche Einstellung haben ambulant tätige Ärzte  

und Psychotherapeuten gegenüber ihrem Beruf? 
  Wie zufrieden sind sie mit ihrem Einkommen? 
 Wie viel Zeit kostet Bürokratie?  

Solche und andere Fragen stellt die KBV in Kooperation mit dem 
NAV-Virchowbund in ihrem Ärztemonitor. Das Ziel ist, ein aktuali-
siertes Bild über die reale Situation der Niedergelassenen in Deutsch-
land zu erhalten und die berufspolitische Arbeit noch mehr an den 
Bedürfnissen der Ärzte und Psychotherapeuten auszurichten.
Das Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas) führt dafür re-
gelmäßig Telefoninterviews mit Tausenden per Zufallsverfahren aus-
gewählten Ärzten und Psychotherapeuten durch. In diesem Jahr wa-
ren es 11.000 Teilnehmer. 
Der Vergleich der Ergebnisse aus den Befragungen in den Jahren 
2012, 2014 und 2016 ermöglicht es, Entwicklungen wie auch stabile 
Muster aufzuzeigen und Probleme zu erkennen. Die Ergebnisse des 
Ärztemonitors werden anonymisiert veröffentlicht.

è Ärztemonitor 2018:  
www.kbv.de » Mediathek » Studien  » Befragungen  » 
Ärztemonitor

Zufrieden sind viele Ärzte mit ihrem Beruf.

Drei Jahre nach dem ersten Antibio-
tikaheft ist im Oktober 2018 die 
Fortsetzung erschienen; ein Exemp-
lar ging an jeden Vertragsarzt. Auch 
im Verordnungsforum 47 geht es 
wieder um das rationale Verordnen 
von Antibiotika. Neben Beiträgen zu 
Infektionen mit Clostridium difficile 
und Helicobacter pylori wird der ak-
tuelle Stand im Risikobewertungsver-
fahren zu den Fluorchinolonen dar-
gestellt. Diese Substanzklasse hat in 
letzter Zeit aufgrund teils schwerwie-
gender und langanhaltender Neben-
wirkungen viel mediale Aufmerksam-
keit bekommen. Aktualisiert wurde 
das Kapitel zu den Harnwegsinfekti-
onen, das dank neuer Leitlinie die 
Therapieempfehlungen nach heuti-
gem Kenntnisstand wiedergibt. Dazu 
gehört auch ein kritischer Steckbrief 
zum Nitroxolin. rf

Reviews, Ratios, Resistenzen

è www.kvbawue.de » Presse » 
Publikationen » Verordnungsforum

Neues Verordnungsforum zur 
Antibiotikatherapie erschienen

Antibiotikatherapie
in der Praxis II
VERORDNUNGSFORUM 47
OKTOBER 2018
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Wenn die Seele leidet: 
Mehr Achtsamkeit für Schwangere 

Frauenärzte wissen, dass es immer wieder Frauen gibt, die 
nach der Geburt eines Kindes an einer Wochenbettdepression 
leiden. Und sie wissen auch, wie sie ihren Patientinnen helfen 
und welche Therapie sie empfehlen können. Dass aber auch 
bereits werdende Mütter von einer Depression (bis zu 20 Pro-
zent der Schwangeren) oder von Ängsten (25 Prozent) betrof-
fen sein können, ist ein weniger bekanntes Phänomen.

Hier setzt das durch den Innovationsfonds des Gemeinsa-
men Bundesauschusses (G-BA) geförder te Projekt 
Mind:Pregnancy an. Unter Leitung der Universitäts-Frauen-
klinik Heidelberg sollen Schwangere gezielt auf Störungen 
der Stimmungslage untersucht werden. Das „Programm für 
mehr Achtsamkeit in der Schwangerschaft“ bietet ein sys-
tematisches Screening und Behandlungsprogramm. 
Mind:Pregnancy startete am 1. Januar 2019 in ganz Baden-
Württemberg.

„Unter Depressionen, Stress und Ängsten – darunter auch 
ganz konkreter Angst vor der Geburt selbst – leidet nicht 
nur die Schwangere selbst. Auch für Kind und Familie ist die 
Erkrankung eine große Belastung“, erklärt Dr. Stephanie 
Wallwiener, Projektleiterin und Privatdozentin an der Uni-
versitäts-Frauenklinik Heidelberg. 

In den nächsten dreieinhalb Jahren sollen 15.000 Frauen 
versorgt werden. Schwangere, die bei einer der beteiligten 
Krankenkassen versichert sind, können sich mit einem Fra-
gebogen auf Anzeichen von Depressionen, Ängsten und 
Stress untersuchen lassen. Zeigt sich in dieser ersten Unter-
suchung durch den behandelnden Frauenarzt, dass eine 

schwangere Frau eine starke psychische Belastung hat, wird 
sie durch Mitarbeiter der Universitäts-Frauenkliniken Hei-
delberg und Tübingen kontaktiert und bekommt direkt psy-
chologische Hilfe. Schwangere, die mildere Anzeichen von 
Störungen der Stimmungslage zeigen, werden eingeladen, an 
einem onlinebasierten Selbsthilfeangebot zur Achtsamkeit 
teilzunehmen.

Onlineangebot zur Selbsthilfe

Das Online-Angebot besteht aus acht wöchentlichen, digi-
talen Sitzungen, die sich aus verschiedenen Bestandteilen 
wie Videos und Arbeitsblättern zusammensetzen. Die Sit-
zungen können via Computer, Tablet oder über eine Smart-
phone-App bearbeitet werden. Am Ende jeder zweiten 
Sitzung senden die Teilnehmerinnen Rückmeldungen zu ih-
rer psychischen Belastung an die Universitäts-Frauenkliniken. 
In dem Projekt wird untersucht, ob die mit dem 
Mind:Pregnancy-Selbsthilfeangebot versorgten Schwange-
ren weniger depressive Störungen haben als Patientinnen, 
denen diese Form der Selbsthilfe nicht zur Verfügung steht 
und ob es möglich ist, mit Hilfe eines derartigen Angebotes 
die Kaiserschnittrate zu senken. 

Niedergelassene Frauenärzte als zentrale An-
sprechpartner

Besonders wichtig für das Gelingen des Projekts ist die Ko-
operation mit den niedergelassenen Frauenärzten und hier 
insbesondere mit dem Berufsverband der Frauenärzte. 

„Dieses Konzept ist besonders für die niedergelassenen Frau-

enärzte von Bedeutung und wir freuen uns auf die enge Zu-
sammenarbeit“, erklärt Markus Haist, Vorsitzender des Lan-
desverbandes. Für die an einer Teilnahme interessierten Praxen 
stehen die Vertragsunterlagen und die Teilnahmeerklärung auf 
der Homepage der KVBW zur Verfügung.

Kinder profitieren

Ein weiterer Grund für das systematische Screening: Die Zahl 
der Kaiserschnitte steigt seit Jahren stetig an. In Baden-Würt-
temberg wird inzwischen fast jedes dritte Kind auf diese Weise 
entbunden, obwohl der Eingriff für Mutter und Kind körperlich 
belastend ist und die Kinder später ein erhöhtes Risiko für 
Atemprobleme und Allergien haben. „Es hat sich gezeigt, dass 
Frauen, die unter Stress, Angst oder Depressionen leiden, sich 
eher einen Kaiserschnitt wünschen, auch wenn dieser medizi-
nisch nicht unbedingt notwendig wäre“, sagt Wallwiener. Ein 
weiteres Ziel der Maßnahme ist daher, den Schwangeren diese 
Ängste zu nehmen. 

Und schließlich profitieren auch die Neugeborenen von dem 
Programm. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich 
psychische Probleme in der Schwangerschaft negativ auf die 
motorische und geistige Entwicklung des Kindes auswirken kön-
nen sowie mit kindlichen Verhaltensstörungen und ADHS in 
Verbindung stehen. Mind:Pregnancy kann helfen, diese Auswir-
kungen zu reduzieren.  pm/sm

Neues Innovationsfonds-Projekt hilft schwangeren Frauen bei einer Depression

Partner des Projektes 
Mind:Pregnancy
Konsortialführerin ist die Frauenklinik der Universität Hei-
delberg. Konsortialpartner des Projektes sind das Institut 
Frauengesundheit Tübingen, die Universitäts-Frauenklinik 
Tübingen, die Ludwig-Maximilian-Universität München, die 
Universität Bielefeld, die Medizinische Universitätsklinik 
Tübingen, die Techniker Krankenkasse, die GWQ-Service-
plus AG sowie die mhplus Betriebskrankenkasse. Koope-
rationspartner sind die AOK Baden-Württemberg, die 
Barmer Ersatzkasse, der Berufsverband der Frauenärzte 
Baden-Württemberg sowie die KVBW. Geldgeber für das 
Projekt ist der Innovationsfonds des G-BA. Bei erfolgrei-
cher Evaluation könnte das Projekt deutschlandweit und 
in Abstimmung mit allen an der Schwangerenversorgung 
beteiligten Akteuren Teil der von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommenen Regelversorgung werden. 

www.kvbawue.de » Praxis » Verträge & Recht » Verträge 
von A–Z » Mind:Pregnancy 

Wer sich Fortbildungen, Pra-
xismaterial, Essen und Reisespe-
sen von pharmazeutischen Unter-
nehmen finanzieren lässt, wird in 
seinem Verschreibungsverhalten 
beeinflussbar. Sich gegen diese 
Einflussnahme zu wehren und 
Kollegen für die Problematik zu 
sensibilisieren, das hat sich die 
Ärzteinitiative MEZIS „Mein Es-
sen zahl ich selbst“ auf die 
Fahne geschrieben.

„Ärzte sollen ihre Patienten 
möglichst objektiv und unabhängig 
von Industrieinteressen beraten und 
behandeln“, wünscht sich Dr. Chris-
tiane Fischer, ärztliche Geschäfts-
führerin von MEZIS. Seit 2007 
setzt sich MEZIS für Unabhängig-

keit von den Einflussversuchen 
pharmazeutischer Unternehmen 
ein und fordert ein klares Verbot 
von Beeinflussungen und Bestech-
lichkeit im ärztlichen Berufsrecht. 

Im Frühjahr 2018 nun hat die 
Initiative das Aktionsbündnis Fort-
bildung 2020 auf den Weg gebracht, 

„um interessierten Ärzten den Zu-
gang zu hochwertiger und neutraler 
Fortbildung zu erleichtern“, erklärt 
Sabine Hensold, Referentin von 
MEZIS. Es hat zum Ziel, ärztliche 
Fortbildung wieder als ureigene 
ärztliche Aufgabe anzusiedeln, die 
im Sinne einer guten Patientenver-
sorgung unabhängig von Industrie-
interessen stattfinden muss. Erste 
wichtige Partner im Bereich indus-
trieunabhängiger Fortbildung ha-

Ohne Furcht und Tadel

ben sich bereits angeschlossen, da-
runter die AkdÄ und die DEGAM. 
Das Aktionsbündnis bündelt be-
reits vorhandene unabhängige 
Konzepte und erarbeitet einen 
Leitfaden für die Organisation und 
Durchführung von Fortbildungen.

Seit November ist das Akti-
onsbündnis online. Veranstalter 
von ärztlichen Fortbildungen fin-
den auf der neuen Internetplatt-
form umfassende Informationen 
und Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung unabhängiger Fortbil-
dungen, Beitrittsbedingungen für 
Bündnispartner, einen Veranstal-
tungskalender sowie Aktuelles 
zum Thema. sm

è www.mezis.de

Bundesweite Ärzteinitiative startet 
Online-Plattform für unabhängige Fortbildungen 

Mezis will industrieunabhängige Fortbildungen fördern.

Onlinebasierte Angebote können in der Schwangerschaft die Stimmungslage verbessern.
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ARZT & THERAPEUT

„Lernen Sie, wann und wo 
Sie wollen.“ Seit einem knappen 
Jahr macht die Management 
Akademie (MAK) der KVBW mit 
ihrem Online-Seminarangebot 
manch gestresstem Arzt oder 
Psychotherapeuten mit allzu 
voller Praxis und wenig Zeit ein 
attraktives Angebot: Online-
Fortbildungsseminare. 

Praxis, Hausbesuche, die ei-
gene Familie – das Leben eines 
niedergelassenen Arztes oder Psy-
chotherapeuten ist meist sehr voll. 
Oft bleibt wenig Zeit, sich der ver-
pflichtenden Fortbildung zu wid-
men. Kurse müssen gesucht, Ver-
anstaltungen besucht werden. Da 
wird die Möglichkeit, einen Kurs 
zu Hause bequem am Computer 
zu absolvieren, zur interessanten 
Alternative. Anfangen, wann man 
möchte, weitermachen, wenn es 
die Zeit zulässt, beenden im indi-
viduellen Tempo – all das wird 
möglich durch die Online-Kurse 
der MAK. 

Individuelle Angebote

„Wir möchten mit unseren On-
line-Kursen den Mitgliedern ein 
modernes und zeitsparendes An-
gebot machen“, sagt Katrin Kögler, 
die bei der MAK für das Online-
angebot zuständig ist. Begonnen 
hat die MAK vor einem Jahr mit 
dem Kurs „Grundlagen der Hygi-
ene in der Arztpraxis“. Es folgte 

„(K)eine Kunst: Kommunikation 
im Praxisalltag“. 

„Seit einigen Wochen haben wir 
nun auch einen Kurs zum Daten-
schutz in der Praxis im Angebot“, 
ergänzt Kögler. Die Inhalte sind in 
interaktiven Folien mit Videos, Ani-
mationen, Text und Bild aufbereitet. 

Fortbildungspunkte für den 
Datenschutz 

Für den Hygienekurs, für den 
man knapp eine Stunde einplanen 
muss, gibt es seit Januar 2019 einen 
Fortbildungspunkt. „Neuerdings 
haben wir auch für den Daten-
schutzkurs eine Zertifizierung der 
Landesärztekammer erhalten und 
können dafür vier Fortbildungs-

MAK bietet Online-Kurse über Lernportal an

Frei. Flexibel. 
Individuell.

punkte vergeben“, sagt Kögler. Das 
sei angemessen für den Kurs, bei 
dem die Teilnehmer in zwei Modu-
len lernen, wie sie den Datenschutz 
in die alltäglichen Abläufe ihrer 
Praxis integrieren können. Sie er-
fahren etwas über die organisatori-
schen sowie technischen Maßnah-
men zur bestmöglichen Sicherheit 
der Patienten- und Mitarbeiterdaten 
und erwerben wichtige Grundla-
genkenntnisse, um ein umfassen-
des Datenschutzmanagementsys-
tems zu erstellen. Sie lernen, dass 
Diskretion, IT-Sicherheit oder ein 
AV-Vertrag wichtige Bausteine sind, 
auf die sich dieses System stützt, 
und lernen mit diesen Bausteinen 
sicher und souverän umzugehen.

Anmeldung

Die Buchung der Online-Kurse 
erfolgt – wie bei allen anderen 
MAK-Veranstaltungen auch – über 
die Website der MAK: www.mak-
bw.de. Hat man sich angemeldet, 
erhält man per E-Mail eine Bu-
chungsbestätigung sowie die Zu-
gangsdaten für das Lernportal der 
MAK. Dies lässt sich in allen gän-
gigen Browsern und auf Computer, 
Laptop oder Tablet öffnen. Hat 
man den Kurs einmal begonnen, 
hat man 60 Tage Zeit ihn abzu-
schließen. Er lässt sich jederzeit 
unterbrechen und zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder aufrufen. 
Teilnehmen können sowohl Ärzte 
und Psychotherapeuten als auch 
Mitarbeiter; die Online-Kurse sind 
damit auch eine gute Möglichkeit, 
das Praxisteam zu qualifizieren. 

Zufriedene Kunden

„Bisher haben wir gute Erfah-
rungen mit dem Angebot gemacht 
und zufriedene Teilnehmer ge-
habt“, berichtet Kögler. Eine Emp-
fehlungsrate von 95 Prozent sprä-
che für sich. „Diese drei Kurse 
sind nur der Anfang. Im Moment 
arbeiten wir an weiteren Inhalten“, 
verspricht sie. Und natürlich seien 
sie im engen Kontakt mit der Lan-
desärztekammer, um die neuen 
Kurse zertifizieren zu lassen.  sm

è www.mak-bw.de

Etwa 8.500 Psychotherapeu-
ten in Deutschland bieten kaum 
Gruppenpsychotherapie an, ob-
wohl sie diese abrechnen könn-
ten. Nur etwa 300 Psychothera-
peuten offerieren ihren 
Patienten diese Leistung. Eine 
Studie des Universitätsklini-
kums Münster erforscht die 
Gründe dafür. Möglichst viele 
Psychotherapeuten sollen daran 
teilnehmen.

Die BARGRU-Studie 
(Barrieren bei Gruppen-
psychotherapeuten gegen-
über der ambulanten 
GrPT für die GKV) fragt, 
warum ambulante Grup-
penpsychotherapie nur 
eine marginale Rolle 
spielt, obwohl diese Indi-
kation bereits 2005 besser 
vergütet und die Bürokra-
tie vereinfacht wurde. 
Dies brachte jedoch keine 
signifikante Zunahme der 
Abrechnungshäufigkeit. 
In Stadt und Land besteht 

eine eklatante Unterversorgung. 
Besonders gering ist das Angebot 
für Kinder und Jugendliche. 

Die Motive für diese flächende-
ckende Unterversorgung wird mit 
Hilfe einer bundesweiten Fragebo-
gen-Erhebung herausgearbeitet 
werden. Adressaten sind alle ärztli-
chen, psychologischen und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, die über eine Berechtigung zur 

Keine Lust auf  
Gruppenpsychotherapie?

Umfrage bei Psychotherapeuten soll Ursachen erforschen

Abrechnung von Gruppenpsycho-
therapie verfügen. Die Fragebögen 
mit freigemachtem Rückantwort-
Umschlag wurden bereits versandt.

Abgefragt werden organisatori-
sche und administrative Hinder-
nisse, die Relevanz von Kosten so-
wie persönliche Motive. Es können 
auch eigene Einschätzungen formu-
liert werden. Ziel der Studie ist es, 
Strategien zu erarbeiten, die die 
Gruppenpsychotherapie für die 
Psychotherapeuten und die Ge-
sundheitspolitik (KVen sowie die 
Kostenträger) attraktiver machen 
könnten. 

Die BARGRU -Studie wird von 
der KBV und dem Innovations-
fonds des gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) gefördert.  ef

è Weitere Informationen:
Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Gereon Heuft 
(Studienleiter), Klinik für Psychosoma-
tik und Psychotherapie, Universitäts-
klinikum Münster, 0251 8352902
psychosomatik@ukmuenster.de

Weniger Stress durch Online-Lernen 

Der Übertragungsstandard für Faxe 
ist über 13 Jahre alt. Die Computer-
zeitschrift CHIP schrieb schon 2013: 
„Ein Fax ist leicht zu manipulieren 
und erfüllt nicht das Mindestmaß 
zeitgemäßer Verschlüsselung.“ Heu-
tigen Sicherheitsstandards für die 
Übermittlung sensibler Daten ent-
spricht der Faxversand in keiner 
Weise mehr. Erst recht seit der Um-
stellung von ISDN auf DSL.

Und doch nutzen rund 80 Prozent 
der Ärzte in Deutschland bis 
heute täglich ein Faxgerät – um 
Untersuchungsergebnisse an Kran-
kenhäuser, Arztbriefe an Kollegen 
oder Patientenunterlagen an Kran-
kenkassen zu schicken. Dabei sind 
Faxe nicht sicherer als Postkarten.
Fehlversände durch Wählfehler 
oder der öffentliche Empfangs-
korb beim Absender zählen dabei 
noch zu den kleineren Pannen in 
Sachen Datenschutz. Schwerer 
wiegen die technischen Schwach-
stellen: Faxe nutzen das normale 
Telefonnetz, dadurch läuft die 
Übertragung meist unverschlüs-
selt. Hacker können sich also nicht 
nur den Inhalt der Faxe erschlie-
ßen, sie können sich auch über die 
Faxfunktion am Multifunktionsdru-
cker Zugang zum gesamten Com-
puternetzwerk verschaffen. 

Glücklicherweise stehen den Ärz-
ten mit der Telematikinfrastruktur 
(siehe Seite 9) und dem SNK (Si-
cheres Netz der KVen) inzwischen 
moderne, datenschutzkonforme 
Lösungen für die Übertragung sen-
sibler Daten zur Verfügung. Doch 

Schöne Grüße aus der Praxis

da seit 30 Jahren flächendeckend in 
jeder Arztpraxis ein Faxgerät steht, 
geht der Veränderungsprozess nur 
schleppend voran.

Um dem Fax endgültig den Garaus 
zu machen, gibt es seit einiger Zeit 
die Initiative #faxendicke. Das eh-
renamtliche Gemeinschaftsprojekt 

verschiedener Akteure aus dem 
Gesundheitswesen – Unterneh-
men, Organisationen, sowie Blog-
ger und Privatpersonen – will das 
Fax in der Medizin ersetzen und 
die Digitalisierung der Branche ak-
tiv vorantreiben. Die Initiative for-
dert unter anderem die deutliche, 
f inanzielle Förderung sicherer digi-
taler Versandwege im Gesund-
heitswesen.

Auslöser für die Gründung der 
Initiative war unter anderem die 
Aktion Faxploit, die im Sommer 
2018 für Aufsehen sorgte. Dabei 
demonstrier ten Forscher des Si-
cherheitsunternehmens Check 
Point, wie einfach ein Faxgerät 
über die Telefonleitung gehackt 
und sensible Daten und Informa-
tionen ausgelesen werden kön-
nen. So entstand die Idee, unter 
dem Namen #faxendicke aktiv 
zu werden und über die Sicher-
heitsrisiken, die durch Faxgeräte 

in der Medizin entstehen, aufzu-
klären.

Mit der Petition „Fax in der Medizin 
ersetzen – Sensible Daten schützen“ 
soll auf die Situation aufmerksam 
gemacht und Druck auf die Ent-
scheider aus Politik und Selbstver-
waltung ausgeübt werden. sm 

è www.faxendicke.org

Faxe sind wie Postkarten

Therapie in der Gruppe wird selten angeboten.
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SEMINARE / VERANSTALTUNGEN

Für Fragen steht das Team 
der MAK unter 
 
0711 7875-3535
 
zur Verfügung. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren 
Seminarplatz. Nutzen Sie 
den Weg der Onlineanmel-
dung unter: www.mak-bw.de

Auf unserer Website finden 
Sie weitere aktuelle Infor-
mationen zu unseren Semi-
narangeboten. 

www.mak-bw.de
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MAK-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort

Gebühr 

in Euro FB-Punkte

Seminar-

Nr.

ABRECHNUNG / VERORDNUNG

EBM Workshop Hausarztpraxen 15. Mai 2019 15.00 bis 19.00 Uhr BD Karlsruhe 98,- 7 K 12

EBM Workshop Kinderarztpraxen 10. Juli 2019 15.00 bis 19.00 Uhr BD Stuttgart 98,- 7 S 15

Sicher durch den Richtlinien-
Dschungel
Verordnung von Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln

Ärzte 5. Juni 2019 14.00 bis 19.30 Uhr Heidelberg 69,- 8 K 52

Praxistipps – Sprechstunde, Verord-
nung Kooperationen und Co.

Ärztliche und psycho-
logische Psychothera-

peuten sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychothe-

rapeuten 

29. Mai 2019 15.00 bis 19.00 Uhr BD Stuttgart 98,- 5 S 62

BETRIEBSWIRTSCHAFT / ZULASSUNG

Praxis sucht Nachfolger Ärzte und Psychothera-
peuten

26. Juni 2019 15.00 bis 18.00 Uhr BD Reutlingen 69,- 4 R 89

Starterseminar Haus-/Fachärzte, die sich 
neu niedergelassen haben

25. Mai 2019 9.00 bis 13.00 Uhr BD Freiburg Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

5 F 288

Starterseminar Haus-/Fachärzte, die sich 
neu niedergelassen haben

21. September 2019 9.00 bis 13.00 Uhr BD Reutlingen Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

5 R 289

Starterseminar Haus-/Fachärzte, die sich 
neu niedergelassen haben

26. Oktober 2019 9.00 bis 13.00 Uhr BD Karlsruhe Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

5 K 290

Starterseminar Psychotherapeuten 29. Juni 2019 9.00 bis 13.00 Uhr BD Stuttgart Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

5 S 291

Starterseminar Psychotherapeuten 9. November 2019 9.00 bis 13.00 Uhr BD Freiburg Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

5 F 309

ONLINE-KURSE: LERNEN NEU ERLEBEN  WWW.ONLINE-KURSE.MAK-BW.DE

Grundlagen der Hygiene in der 
Arztpraxis

Ärzte und Praxismitarbeiter, die in einer Praxis 
tätig sind und ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der 

Hygiene erwerben, auffrischen oder festigen wollen

Kurs-Nr.: eL01/19. Gebühr: 59,-
Dauer: 45 min.

Vertont. FB-Punkte: 1

(K)eine Kunst: Kommunikation im 
Praxisalltag 

Praxismitarbeiter, die ihr Grundverständnis von 
Kommunikation auffrischen oder erweitern wollen. 

Gerne auch für Ärzte und Psychotherapeuten 

Kurs-Nr.: eL02/19. Gebühr: 39,-
Dauer: 30 min.

Unvertont. FB-Punkte: 0

Sicher ist sicher: Datenschutz im 
Praxisalltag leben und managen

Ärzte, Psychotherapeuten und Praxismitarbeiter, 
die Kenntnisse zum Datenschutz erlangen, erwei-

tern oder vertiefen wollen

Kurs-Nr.: eL03/19. Gebühr: 98,-
Dauer: 90 min.

Vertont. FB-Punkte: 4

VERANSTALTUNGEN ZU AKTUELLEN THEMEN

ADHS - kein stiller Begleiter!
Diagnostik und Therapie bei Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
unter Berücksichtigung der S3-
Leitlinie

Kinderärzte, Kinder- 
und Jugendpsychiater, 

Nervenärzte, Psychiater, 
Neurologen, Hausärzte, 

Kinder- und Jugendlichen-
PT, Psychologische PT

10. Mai 2019 15.00 bis 18.30 Uhr BD Stuttgart Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich

4 S 300

Fortbildungsveranstaltung zur Phar-
makotherapie in der Onkologie

Ärzte, die an der 
Onkologie-Vereinbarung 

teilnehmen

25. Mai 2019 10.00 bis 13.00 Uhr BD Stuttgart 49,- 4 S 249

Fortbildungsveranstaltung zur Phar-
makotherapie in der Onkologie

Ärzte, die an der 
Onkologie-Vereinbarung 

teilnehmen

16. November 2019 10.00 bis 13.00 Uhr BD Karlsruhe 49,- 4 K 250
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Prävention statt Psychische Folgen

Immer wieder werden Senio-
ren Opfer von Betrugsmaschen 
wie etwa dem „Enkeltrick“, dem 
Trick „falscher Polizeibeamter“ 
oder dem „falschen Gewinnver-
sprechen“. Diese haben zum 
Ziel, die Betroffenen um Geld zu 
prellen. 

Um solche Straftaten zu verhin-
dern, setzt das Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg auf eine flä-
chendeckende Sensibilisierung und 
bittet über die KVBW die Arztpraxen 
um Unterstützung. 

Eine gute Möglichkeit, die Patien-
ten auf die Gefahren solcher Betrugs-
maschen aufmerksam zu machen, ist 
es, Infomaterialien in den Wartezim-
mern auszulegen. Die Broschüren 
„Sicher zu Hause“ und „Im Alter si-
cher leben“ informieren über Krimi-
nalitätsformen, denen Ältere ausge-
setzt sind und bieten Tipps zum 

Schutz vor solchen Straftaten. Diese 
und weitere Faltblätter und Plakate 
mit konkreten Verhaltenstipps kön-
nen kostenlos angefordert werden.

è Landeskriminalamt Baden- 
Württemberg, Referat Prävention, 
0711 5401-3458,  
praevention@polizei.bwl.de

Praxis und (Berufs)politik 
unter einen Hut bringen – das 
ist die Herausforderung, der sich 
Dr. Anne Gräfin Vitzthum in-
zwischen seit fast 30 Jahren 
stellt. 1990 ließ sich Vitzthum, 
nach Studium, Promotion und 
Facharztausbildung in Köln, 
München und Stuttgart, als All-
gemeinmedizinerin und Allergo-
login in Weinstadt nieder. Sehr 
schnell begann auch ihr berufs-
politisches Engagement: 1995 
wurde sie Mitglied bei MEDI.

Im Dezember 2018 ist Vitzthum 
70 Jahre alt geworden – Gelegen-
heit, auf ein ereignisreiches Be-
rufsleben zurückzublicken, in dem 
sie ein Gedanke geleitet hat: „Mir 
war und ist das Ziel wichtig. Das 
gilt für die Versorgung der Patien-
ten in der Praxis ebenso wie für 
die berufspolitische Arbeit.“ 

Im Jahr 1997 wurde sie zur De-
legierten in die Vertreterversamm-
lung der KV Nordwürttemberg ge-
wählt. 1999 folgten die Wahlen in 
die Vertreterversammlungen von 

Volles Engagement für Politik und Patienten

Bezirksärztekammer Nordwürt-
temberg und Landesärztekammer. 
Darüber hinaus übernahm Vitz-
thum Verantwortung in den  
Vorstandsgremien der KV Nord-
württemberg und der Landesärzte-
kammer. 

Als 2005 die KV Baden-Würt-
temberg das erste Mal ihre Vertre-
ter wählte, wurde Vitzthum Dele-
gierte und Bezirksbeirätin in 
Stuttgart. Mit der Legislaturperi-
ode 2011 übernahm sie den stell-

vertretenden Vorsitz der KVBW-
Vertreterversammlung.

Dr. Norbert Metke, KVBW-
Vorstand und langjähriger Wegge-
fährte, erinnert sich: „Wir haben 
so manchen berufspolitischen 
Kampf gemeinsam ausgefochten. 
Immer zielstrebig und ganz bei der 
Sache.“ Und er hofft, dass das 
noch eine Weile so weitergehen 
möge. „Ich glaube nicht, dass sie 
sich aufs Altenteil zurückziehen 
wird.“

Doch Vitzthum weiß: Ein Ge-
nerationenwechsel steht an. 
Schon 2012 formulierte sie in 
ergo: „Letztlich haben wir alle 
die gleiche Aufgabe: Wir müssen 
die jungen Kollegen erreichen. 
Wir brauchen junge, engagierte 
Ärzte mit dem Willen, die Rah-
menbedingungen in Klinik und 
Praxis zu verbessern.“ Dafür 
wird sie sich weiterhin einsetzen 
und junge Kollegen fördern und 
fordern. 

Herzlichen Glückwunsch, 
Dr. Anne Gräfin Vitzthum!

Die stellvertretende VV-Vorsitzende Dr. Anne Gräfin Vitzthum wurde 70

Vor nicht allzu langer Zeit 
war ein Krankenhaus ein ge-
fährlicher Ort, „da die meisten 
Patienten an Infektionen star-
ben, mit denen sie sich außer-
halb der Klinik gar nicht erst 
angesteckt hätten“. Das 
schreibt die promovierte Histo-
rikerin Lindsey Fitzharris in 
ihrem Buch „Der Horror der 
Frühen Medizin“, ins Deutsche 
übersetzt von Volker Olden-
burg. 

Das kurzweilige Sachbuch, 
das sich liest wie ein spannender 
historischer Roman mit Schock-
momenten, spielt im 19. Jahrhun-
dert, in einer Zeit, als die meisten 
Chirurgen nicht wahrhaben woll-
ten, dass winzige Krankheitserre-
ger oft zu tödlichen Entzündun-
gen führen können. Schließlich 
war es der britische Arzt Joseph 
Lister (1827 bis 1912), der die Ge-
fahr von Keimen erkannte, und 
sich – fast noch wichtiger – in sei-
nem Kampf gegen Infektionen 
nicht beirren ließ. Mit Phenol aus 
Steinkohlenteer rückte er Krank-
heitserregern zu Leibe. 

Lebensretter

Das von ihm entwickelte anti-
septische System wurde anfangs 
von Kollegen als medizinischer Ho-
kuspokus abgetan. Tatsächlich wa-
ren Operationen im 19. Jahrhundert 
eine schmutzige, hochgefährliche 
Angelegenheit. Die meisten Patien-
ten starben an postoperativen In-
fektionen. 

Joseph Lister rettete mit seiner 
wissenschaftlichen Forschung vie-
len Operierten das Leben und gilt 
heute als „Vater der antiseptischen 
Chirurgie“. Er legte vor über 150 
Jahren den Grundstein für die heu-
tige Wundmedizin und Kranken-
haushygiene. 

Kampf gegen Kurpfuscher

Phenol in der Chirurgie

Angeregt durch die Arbeiten 
Louis Pasteurs zu Keimen als Ursa-
che von Fäulnis glaubte Lister, dass 
bei einer Wundinfektion die glei-
chen Prozesse stattfinden und 
ebenso kleinste, mikroskopische 
Lebewesen verantwortlich dafür 
sind. Gleichzeitig setzte man im 
Norden Englands Phenol gegen den 
Gestank von Abwässern ein. So 
kam Lister die Idee, Phenol auch in 
der Chirurgie und zur Wundbe-
handlung zu verwenden.

Auf sein Betreiben wurden mit 
der Chemikalie auch Operations-
instrumente und der gesamte OP-
Bereich desinfiziert. Tatsächlich 
konnte so die Sterblichkeitsrate von 
Patienten erheblich reduziert werden. 
Seine bahnbrechenden Erkenntnisse 
veröffentlichte Joseph Lister 1867 in 
der Zeitschrift The Lancet, er legte 
damit den Grundstein für Antisepsis 
und Asepsis. mara

 

è Lindsey Fitzharris: „Der Horror 
der frühen Medizin. Joseph Listers 
Kampf gegen Kurpfuscher, Quacksal-
ber und Knochenklempner“, 288 Sei-
ten, Suhrkamp 2018, ISBN: 978-3-
518-46886-9; 14,95 Euro

Der Horror der frühen Medizin: Lindsey Fitzharris 

Die Sportweltspiele der Medi-
zin und der Gesundheit, auch 
Medigames, stehen allen Angehö-
rigen medizinischer und gesund-
heitlicher Berufe offen. Mitma-
chen können Allgemeinmediziner 
oder Fachärzte, Apotheker, Tier-
ärzte, Krankenhausärzte und 
-schwestern, Zahnärzte oder Mit-
arbeiter anderer Bereiche im Ge-
sundheitswesen. 

Seit Beginn der Veranstaltungs-
reihe haben Sportler aus über fünf-
zig Ländern von fünf Kontinenten 
an den Spielen teilgenommen. Jedes 
Mal finden die Sportweltspiele der 
Medizin und Gesundheit an einem 
anderen Ort statt. 

26 Disziplinen werden angebo-
ten: Badminton, Basketball, Gras-
Volleyball, Fußball, Geländelauf, 
Luftgewehr-, Luftpistolen- und Ton-

taubenschießen, Gewichtheben, 
Golf, Halbmarathon, Judo, Leicht-
athletik (Weitsprung, Hochsprung, 
Kugelstoßen, Diskus, Hammerwer-
fen, Laufen) Mountainbiking, Ori-
entierungslauf, Petanque (Boule), 
Radfahren, Schach, Schwimmen, 

40. Sportweltspiele der Medizin 2019  
Vom 22. bis 29. Juni 2019 ist Montenegro an der Adria Schauplatz der Spiele 

Segeln, Squash, Tennis, Tischten-
nis, Triathlon und Volleyball.

è Anmeldung und weitere Details 
dazu auf:
www.sportweltspiele.de/teilnahme.html

Im Zweifelsfall besser misstrauisch sein/  
LKA warnt vor Abzocke

Vorsicht, Abzocke!
Die dreisten Tricks der Telefonbetrüger: » Falsche Polizeibeamte
              » Enkeltrick
              » Gewinnversprechen

Geldforderung am Telefon?
Sofort die Polizei unter der Nummer 110 anrufen!

Ausführliche Tipps zu Ihrem Schutz finden Sie in dem Faltblatt  
„Vorsicht, Abzocke!“,das bei uns kostenlos erhältlich ist. 

Infos unter www.polizei-bw.de und www.polizei-beratung.de
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